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Drucksache 16/8293 
 
 
2. Lesung 
 
 
 
 
Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophen-
schutzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 16/8293 - wird in der Fassung der 
Beschlüsse des Ausschusses angenommen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  Beschlüsse des Ausschusses 
 

Gesetz zur Neuregelung des Brand-
schutzes, der Hilfeleistung und des Kata-
strophenschutzes  
 

 Gesetz zur Neuregelung des Brand-
schutzes, der Hilfeleistung und des Kata-
strophenschutzes  

 
Artikel 1 

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz 

(BHKG) 
 

 Artikel 1 
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz 

(BHKG) 
 

Inhaltsübersicht 
 

Teil 1 
Ziel und Anwendungsbereich, 

Aufgaben und Träger 
 

§ 1 Ziel und Anwendungsbereich 
§ 2 Aufgabenträger 
§ 3 Aufgaben der Gemeinden 
§ 4 Aufgaben der Kreise 
§ 5 Aufgaben des Landes 
§ 6 Brandschutz, Hilfeleistung und Kata-

strophenschutz auf dem Rhein 
 

 Inhaltsübersicht 
 

Teil 1 
Ziel und Anwendungsbereich, 

Aufgaben und Träger 
 

unverändert 

Teil 2 
Organisationen 

 
Kapitel 1: Feuerwehr 

 
§ 7 Arten 
§ 8 Berufsfeuerwehren 
§ 9 Ehrenamtliche Angehörige der Feu-

erwehr 
§ 10 Hauptamtliche Kräfte der Freiwilligen 

Feuerwehr 
§ 11 Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 
§ 12 Kreisbrandmeisterinnen und Kreis-

brandmeister, Bezirksbrandmeisterin-
nen und Bezirksbrandmeister 

§ 13 Kinderfeuerwehren, Jugendfeuerweh-
ren 

§ 14 Pflichtfeuerwehren 
§ 15 Betriebsfeuerwehren 
§ 16 Werkfeuerwehren  
§ 17 Verbände der Feuerwehren 
 
 
 
 

 Teil 2 
Organisationen 

 
Kapitel 1: Feuerwehr 

 
unverändert 
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Kapitel 2: Katastrophenschutz 
 

§ 18 Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisa-
tionen  

§ 19 Regieeinheiten 
 

 Kapitel 2: Katastrophenschutz 
 

unverändert 

Kapitel 3: Rechtsstellung der ehrenamt-
lichen Angehörigen der Feuerwehren 
und Helferinnen und Helfern im Kata-

strophenschutz 
 

§ 20 Dienstpflichten, Freistellung 
§ 21 Lohnfortzahlung, Verdienstausfall  
§ 22 Auslagenersatz, Aufwandsentschädi-

gung, Ersatz von Schäden 
 

 Kapitel 3: Rechtsstellung der ehrenamt-
lichen Angehörigen der Feuerwehren 
und Helferinnen und Helfern im Kata-

strophenschutz 
 

unverändert 

Teil 3 
Gesundheitswesen 

 
§ 23 Einsatz im Rettungsdienst 
§ 24 Zusammenarbeit im Gesundheitswe-

sen 
 

Teil 4 
Einrichtungen, vorbeugende und vorbe-

reitende Maßnahmen  
 

Kapitel 1: Vorbeugender Brandschutz 
 

§ 25 Brandschutzdienststelle 
§ 26 Brandverhütungsschau 
§ 27 Brandsicherheitswachen 
 

 Teil 3 
Gesundheitswesen 

 
unverändert 
 
 
 

Teil 4 
Einrichtungen, vorbeugende und vorbe-

reitende Maßnahmen  
 

Kapitel 1: Vorbeugender Brandschutz 
 
unverändert 

Kapitel 2: Einrichtungen und vorberei-
tende Maßnahmen für Schadens- und 
Großeinsatzlagen sowie Katastrophen 

 
§ 28 Leitstelle für den Brandschutz, die Hil-

feleistung, den Katastrophenschutz 
und den Rettungsdienst 

 
§ 29 Pflichten der Betreiberinnen und Be-

treiber von Anlagen oder Einrichtun-
gen, von denen besondere Gefahren 
ausgehen 

§ 30 Externe Notfallpläne für schwere Un-
fälle mit gefährlichen Stoffen 

§ 31 Externe Notfallpläne für bergbauliche 
Abfallentsorgungseinrichtungen 

§ 32 Ausbildung, Fortbildung und Übungen 
 
 
 

 Kapitel 2: Einrichtungen und vorberei-
tende Maßnahmen für Schadens- und 
Großeinsatzlagen sowie Katastrophen 

 
§ 28 Einheitliche Leitstelle für den Brand-

schutz, die Hilfeleistung, den Kata-
strophenschutz und den Rettungs-
dienst 

§ 29 Pflichten der Betreiberinnen und Be-
treiber von Anlagen oder Einrichtun-
gen, von denen besondere Gefahren 
ausgehen 

§ 30 Externe Notfallpläne für schwere Un-
fälle mit gefährlichen Stoffen 

§ 31 Externe Notfallpläne für bergbauliche 
Abfallentsorgungseinrichtungen 

§ 32 Ausbildung, Fortbildung und Übungen 
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Teil 5 
Durchführung der Abwehrmaßnahmen 

 
Kapitel 1: Einsatzleitung 

 
§ 33 Einsatzleitung 
§ 34 Befugnisse der Einsatzleitung 
 

 Teil 5 
Durchführung der Abwehrmaßnahmen 

 
Kapitel 1: Einsatzleitung 

 
unverändert 

Kapitel 2: Krisenmanagement  
 

§ 35 Grundsätze für das Krisenmanage-
ment 

§ 36 Krisenstab bei Großeinsatzlagen und 
Katastrophen 

§ 37 Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen 
und Katastrophen 

§ 38 Auskunftsstelle 
 

 Kapitel 2: Krisenmanagement  
 

unverändert 

Kapitel 3: Überörtliche Hilfeleistung 
 

§ 39 Gegenseitige und landesweite Hilfe 
§ 40 Auswärtige Hilfe 
 

 Kapitel 3: Überörtliche Hilfeleistung 
 

unverändert 

Teil 6 
Rechte und Pflichten der Bevölkerung 

 
§ 41 Vermeidung von Gefahren 
§ 42 Meldepflicht 
§ 43 Hilfeleistungspflichten  
§ 44 Pflichten der Grundstückseigentüme-

rinnen und -eigentümer, Grund-
stücksbesitzerinnen und -besitzer 

§ 45 Entschädigung 
§ 46 Verarbeitung personenbezogener Da-

ten 
§ 47 Datenübermittlung 
§ 48 Einschränkung von Grundrechten 
§ 49 Bußgeldvorschriften 
 

 Teil 6 
Rechte und Pflichten der Bevölkerung 

 
unverändert 

Teil 7 
Kosten 

 
§ 50 Kostenträger 
§ 51 Kosten der anerkannten Hilfsorgani-

sationen, Zuwendungen des Landes 
§ 52 Kostenersatz 
 

 Teil 7 
Kosten 

 
unverändert 

Teil 8 
Aufsicht 

 
§ 53 Aufsichtsbehörden 
§ 54 Unterrichtungs- und Weisungsrechte 
 

 Teil 8 
Aufsicht 

 
unverändert 
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Teil 9 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 55 Zuständigkeiten anderer Behörden 
§ 56 Verordnungsermächtigungen 
 
§ 57 Anhörung von Verbänden 
§ 58 Übergangsbestimmungen 
§ 59 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

 Teil 9 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 55 Zuständigkeiten anderer Behörden 
§ 56  Verordnungs- und Satzungsermächti-

gungen 
§ 57 Anhörung von Verbänden 
§ 58 Übergangsbestimmungen 
§ 59 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Teil 1 
Ziel und Anwendungsbereich, Aufgaben 

und Träger 
 

§ 1  
Ziel und Anwendungsbereich 

 
(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, zum Schutz 
der Bevölkerung vorbeugende und abweh-
rende Maßnahmen zu gewährleisten 
 
1. bei Brandgefahren (Brandschutz), 
2. bei Unglücksfällen oder solchen öffent-

lichen Notständen, die durch Naturer-
eignisse, Explosionen oder ähnliche 
Vorkommnisse verursacht werden (Hil-
feleistung) und 

3. bei Großeinsatzlagen und Katastrophen 
(Katastrophenschutz). 

 
(2) Im Sinne von Absatz 1 Nummer 3 ist: 
 
1. eine Großeinsatzlage, ein Geschehen, 

in dem Leben oder Gesundheit zahlrei-
cher Menschen, Tiere oder erhebliche 
Sachwerte gefährdet sind und aufgrund 
eines erheblichen Koordinierungsbe-
darfs eine rückwärtige Unterstützung 
der Einsatzkräfte erforderlich ist, die 
von einer kreisangehörigen Gemeinde 
nicht mehr gewährleistet werden kann. 
Vergleichbare Ereignisse in kreisfreien 
Städten gelten ebenfalls als Großein-
satzlage; 

2. eine Katastrophe ein Schadensereignis, 
welches das Leben, die Gesundheit 
oder die lebensnotwendige Versorgung 
zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche 
Lebensgrundlagen oder erhebliche 
Sachwerte in so ungewöhnlichem 
Ausmaß gefährdet oder wesentlich be-
einträchtigt, dass der sich hieraus er-
gebenden Gefährdung der öffentlichen 

 Teil 1 
Ziel und Anwendungsbereich, Aufgaben 

und Träger 
 

§ 1  
Ziel und Anwendungsbereich 

 
unverändert 
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Sicherheit nur wirksam begegnet wer-
den kann, wenn die zuständigen Be-
hörden und Dienststellen, Organisatio-
nen und eingesetzten Kräfte unter einer 
einheitlichen Gesamtleitung der zu-
ständigen Katastrophenschutzbehörde 
zusammenwirken. 

 
(3) Dieses Gesetz gilt nicht, soweit vorbeu-
gende und abwehrende Maßnahmen nach 
Absatz 1 aufgrund anderer Rechtsvorschrif-
ten gewährleistet sind. Bis zum Eingreifen 
der danach zuständigen Stelle treffen die in 
§ 2 Absatz 1 genannten Aufgabenträger un-
ter Beachtung ihrer Aufgaben nach Absatz 
1 im Wege des ersten Zugriffs bei beste-
hender oder unmittelbar bevorstehender 
konkreter Gefährdung von Leben, Tieren, 
Gesundheit, natürlichen Lebensgrundlagen 
oder Sachen die erforderlichen Maßnah-
men.  
 
(4) Der Brandschutz, die Hilfeleistung und 
der Katastrophenschutz bauen auf der 
Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung auf und 
ergänzen diese um die im öffentlichen Inte-
resse gebotenen Maßnahmen. 
 

§ 2  
Aufgabenträger 

 
(1) Aufgabenträger sind 
 
1. die Gemeinden für den Brandschutz 

und die Hilfeleistung, 
2. die Kreise für den Brandschutz und die 

Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher 
Bedarf besteht, 

3. die Kreise und die kreisfreien Städte für 
den Katastrophenschutz und  

4. das Land für die zentralen Aufgaben 
des Brandschutzes, der Hilfeleistung 
und des Katastrophenschutzes. 

 
(2) Die Gemeinden und Kreise nehmen die 
Aufgaben nach diesem Gesetz als Pflicht-
aufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. 
 
 
 
 
 
 

 § 2  
Aufgabenträger 

 
unverändert 
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(3) Gemeinden und Kreise können zur 
Wahrnehmung einzelner Aufgaben nach 
diesem Gesetz öffentlich-rechtliche Verein-
barungen gemäß den Regelungen des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) in 
der jeweils geltenden Fassung abschließen. 
Dabei sind die Belange der ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen besonders zu be-
rücksichtigen. 
 

§ 3  
Aufgaben der Gemeinden 

 
(1) Für den Brandschutz und die Hilfeleis-
tung unterhalten die Gemeinden den örtli-
chen Verhältnissen entsprechende leis-
tungsfähige Feuerwehren als gemeindliche 
Einrichtungen. Sie sind im Katastrophen-
schutz und bei der Umsetzung der von dem 
für Inneres zuständigen Ministerium ergan-
genen Vorgaben zur landesweiten Hilfe un-
ter Federführung des Kreises zur Mitwir-
kung verpflichtet und gemeinsam mit dem 
Kreis für die Warnung der Bevölkerung ver-
antwortlich. 
 
(2) Die Gemeinden treffen Maßnahmen zur 
Verhütung von Bränden. Sie stellen eine 
den örtlichen Verhältnissen angemessene 
Löschwasserversorgung sicher. Stellt die 
Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage ei-
ner Stellungnahme der zuständigen Brand-
schutzdienststelle fest, dass im Einzelfall 
wegen einer erhöhten Brandlast oder 
Brandgefährdung eine besondere Lösch-
wasserversorgung und -rückhaltung erfor-
derlich ist, hat hierfür die Eigentümerin oder 
der Eigentümer, die Besitzerin oder der Be-
sitzer oder ein sonstiger Nutzungsberechtig-
ter Sorge zu tragen.  
 
(3) Die Gemeinden haben unter Beteiligung 
ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne 
und Pläne für den Einsatz der öffentlichen 
Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen und 
spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. 
 
(4) Die Gemeinden sorgen nach Maßgabe 
des § 32 für die Aus- und Fortbildung der 
Angehörigen ihrer Feuerwehr. 
 

 § 3  
Aufgaben der Gemeinden 

 
unverändert 
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(5) Die Gemeinden sollen ihre Einwohner 
über die Verhütung von Bränden, den sach-
gerechten Umgang mit Feuer, das Verhal-
ten bei Bränden (Brandschutzerziehung und 
Brandschutzaufklärung) und über Möglich-
keiten der Selbsthilfe aufklären.  
 
(6) Die Bezirksregierung kann den Gemein-
den nach Beteiligung der Kreise zusätzliche 
Einsatzbereiche für ihre Feuerwehr auf 
Bundesautobahnen, autobahnähnlichen 
Straßen sowie Wasserstraßen und Eisen-
bahnstrecken zuweisen. Berührt ein Ein-
satzbereich mehrere Regierungsbezirke, so 
entscheidet das für Inneres zuständige Mi-
nisterium. 
 
(7) Für die kreisfreien Städte gilt § 4 Absatz 
2 bis 6 entsprechend. 
 

§ 4  
Aufgaben der Kreise 

 
(1) Die Kreise unterhalten Einheiten und 
Einrichtungen für den Brandschutz und die 
Hilfeleistung, soweit ein gemeindeübergrei-
fender Bedarf besteht. Sie beraten und un-
terstützen die kreisangehörigen Gemeinden 
in der Wahrnehmung der ihnen obliegenden 
Aufgaben, soweit dafür ein Bedarf besteht. 
Nach Maßgabe des § 32 sorgen sie für die 
weitergehende Aus- und Fortbildung der 
Feuerwehrangehörigen ihrer kreisangehöri-
gen Gemeinden. Gemeinsam mit ihren 
kreisangehörigen Gemeinden sind sie für 
die Warnung der Bevölkerung verantwort-
lich. 
 
(2) Die Kreise treffen die erforderlichen 
Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämp-
fung von Großeinsatzlagen und Katastro-
phen. Sie leiten und koordinieren den Ein-
satz zur Gefahrenabwehr. Hierfür halten sie 
Einheiten sowie Einrichtungen vor. 
 
(3) Die Kreise haben Pläne für Großeinsatz-
lagen und Katastrophen (Katastrophen-
schutzpläne) sowie Sonderschutzpläne für 
besonders gefährliche Objekte (§ 29 Absatz 
1), Betriebsbereiche mit erweiterten Pflich-
ten (§ 30) und bergbauliche Abfallentsor-
gungseinrichtungen (§ 31) aufzustellen. 
Diese sind, soweit nicht anders geregelt, 

 § 4  
Aufgaben der Kreise 

 
(1) Die Kreise unterhalten Einheiten und 
Einrichtungen für den Brandschutz und die 
Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf 
besteht. Sie beraten und unterstützen die 
kreisangehörigen Gemeinden in der Wahr-
nehmung der ihnen obliegenden Aufgaben, 
soweit dafür ein Bedarf besteht. Nach Maß-
gabe des § 32 sorgen sie für die weiterge-
hende Aus- und Fortbildung der Feuer-
wehrangehörigen ihrer kreisangehörigen 
Gemeinden. Gemeinsam mit ihren kreisan-
gehörigen Gemeinden sind sie für die War-
nung der Bevölkerung verantwortlich. 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
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spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. 
Die kreisangehörigen Gemeinden sind zu 
beteiligen. 
 
(4) Die Kreise unterhalten nach Maßgabe 
des § 28 eine Leitstelle für den Brand-
schutz, die Hilfeleistung, den Katastrophen-
schutz und den Rettungsdienst sowie nach 
Maßgabe des § 38 eine Auskunftsstelle. 
 
 
(5) Die Kreise unterrichten sich gegenseitig, 
soweit eine Gefährdung benachbarter Ge-
bietskörperschaften nicht sicher auszu-
schließen ist sowie in den Fällen, in denen 
im eigenen Zuständigkeitsbereich die War-
nung und Information der Bevölkerung 
durchgeführt wurde. 
 
(6) Die Kreise legen fest, wann die Mittel zur 
Bewältigung von Großeinsatzlagen und Ka-
tastrophen auch zu Zwecken eingesetzt 
werden, die keine Ereignisse nach § 1 Ab-
satz 2 sind. 
 

 
 
 
 
(4) Die Kreise unterhalten nach Maßgabe 
des § 28 eine einheitliche Leitstelle für den 
Brandschutz, die Hilfeleistung, den Kata-
strophenschutz und den Rettungsdienst 
sowie nach Maßgabe des § 38 eine Aus-
kunftsstelle. 
 
(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert 
 

§ 5  
Aufgaben des Landes 

 
(1) Das Land fördert den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
durch Zuwendungen an die Gemeinden und 
Kreise, durch Beschaffungen und eigene 
organisatorische und konzeptionelle Maß-
nahmen. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das Land hält beim für Inneres zustän-
digen Ministerium einen Krisenstab der 
Landesregierung und bei den Bezirksregie-
rungen Krisenstäbe vor, die bei Bedarf zu 
aktivieren sind. 
 
(3) Das Land unterhält eine zentrale Aus- 
und Fortbildungsstätte mit Kompetenzzen-
tren zur Verbesserung und Weiterentwick-
lung des Brandschutzes, der Hilfeleistung 
und des Katastrophenschutzes. 
 

 § 5  
Aufgaben des Landes 

 
(1) Das Land fördert den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
durch Zuwendungen an die Gemeinden und 
Kreise, durch Beschaffungen und eigene 
organisatorische und konzeptionelle Maß-
nahmen insbesondere für landesweit koor-
dinierte Hilfe. Die Bezirksregierungen stel-
len für die landesweit koordinierte Hilfe in 
Absprache mit den Aufgabenträgern Alarm- 
und Einsatzpläne auf, die spätestens alle 
fünf Jahre fortzuschreiben und ereignisbe-
zogen anzupassen sind. 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
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(4) Das Land unterstützt die Sicherheitsfor-
schung und -normung im Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes. 
 
(5) Das Land trifft die erforderlichen zentra-
len Maßnahmen. Es kann den Einsatz der 
Feuerwehren und der weiteren Einheiten 
des Katastrophenschutzes sowie Übungen 
anordnen.  
 

(4) unverändert 
 
 
 
(5) unverändert 

§ 6  
Brandschutz, Hilfeleistung und Kata-

strophenschutz auf dem Rhein 
 

(1) Für den Brandschutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz auf dem Rhein 
(Gefahrenabwehr auf dem Rhein) werden 
Löschboote mit regionalen Einsatzberei-
chen vorgehalten. Der Betrieb der Lösch-
boote ist Aufgabe der örtlich zuständigen 
Aufgabenträger des Brandschutzes, der Hil-
feleistung und des Katastrophenschutzes im 
regelmäßigen Einsatzbereich eines Lösch-
bootes.  
 
(2) Das für Inneres zuständige Ministerium 
bestimmt die Organisation der Gefahrenab-
wehr auf dem Rhein. Es legt nach Anhörung 
der kommunalen Spitzenverbände die Ein-
satzbereiche der Löschboote fest.  
 
(3) Die Aufgabenträger nach Absatz 1 Satz 
2 im regelmäßigen Einsatzbereich eines 
Löschbootes regeln den Betrieb des Lösch-
bootes durch eine öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung nach dem Gesetz über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit als Pflichtrege-
lung. Solange die Aufgabenträger nach Satz 
1 keine anderweitige Vereinbarung treffen, 
bilden sie eine Trägergemeinschaft. In der 
Trägergemeinschaft übernimmt einer von 
ihnen die Aufgabe der Gefahrenabwehr auf 
dem Rhein im Bereich der Trägergemein-
schaft in seine Zuständigkeit (Kernträger). 
Soweit keine anderweitige Vereinbarung ge-
troffen wird, ist dies der Träger, in dessen 
Gebiet das Löschboot stationiert ist.  
 

 § 6  
Brandschutz, Hilfeleistung und Kata-

strophenschutz auf dem Rhein 
 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
(3) Die Aufgabenträger nach Absatz 1 
Satz 2 im regelmäßigen Einsatzbereich ei-
nes Löschbootes regeln nach Festlegung 
des regelmäßigen Einsatzbereichs den Be-
trieb des Löschbootes durch eine öffentlich-
rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit als 
Pflichtregelung. Solange die Aufgabenträger 
nach Satz 1 keine anderweitige Vereinba-
rung treffen, bilden sie eine Trägergemein-
schaft. In der Trägergemeinschaft über-
nimmt einer von ihnen die Aufgabe der Ge-
fahrenabwehr auf dem Rhein im Bereich der 
Trägergemeinschaft in seine Zuständigkeit 
(Kernträger). Soweit keine anderweitige 
Vereinbarung getroffen wird, ist dies der 
Träger, in dessen Gebiet das Löschboot 
stationiert ist.  
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Teil 2 
Organisation 

 
Kapitel 1: Feuerwehr 

 
§ 7  

Arten 
 

(1) Feuerwehren im Sinne dieses Gesetzes 
sind öffentliche Feuerwehren (Berufsfeuer-
wehren, Freiwillige Feuerwehren, Pflicht-
feuerwehren) und betriebliche Feuerwehren 
(Betriebsfeuerwehren, Werkfeuerwehren). 
 
 
(2) Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuer-
wehr sind die Feuerwehr der Gemeinde. 
Dies gilt auch für die Pflichtfeuerwehr. 
 

Teil 2 
Organisation 

 
Kapitel 1: Feuerwehr 

 
§ 7  

Arten 
 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
(3) Bei den Feuerwehren sind die besonde-
ren Belange der Menschen mit Behinderung 
angemessen zu berücksichtigen. 

 
§ 8  

Berufsfeuerwehren 
 

(1) Große kreisangehörige Gemeinden kön-
nen neben einer Freiwilligen Feuerwehr ei-
ne Berufsfeuerwehr einrichten. Die kreis-
freien Städte sind hierzu verpflichtet. 
 
(2) Das Einsatzpersonal der Berufsfeuer-
wehren wird aus hauptamtlichen Kräften 
gebildet, die zu Beamtinnen und Beamten 
des feuerwehrtechnischen Dienstes zu er-
nennen sind. 
 

 § 8  
Berufsfeuerwehren 

 
unverändert 

§ 9  
Ehrenamtliche Angehörige der  

Feuerwehr 
 

(1) Die im Einsatzdienst tätigen Angehöri-
gen der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzab-
teilung) sind freiwillig und ehrenamtlich im 
Dienst der Gemeinde tätig. Sie werden 
durch die Leiterin oder den Leiter der Feu-
erwehr aufgenommen, befördert und ent-
lassen; die Leiterin oder der Leiter der Feu-
erwehr ist zugleich Vorgesetzte oder Vorge-
setzter. Mit dem Eintritt in die Feuerwehr 
entsteht für die Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr die Verpflichtung zur Teilnahme 
am Einsatz-, Übungs-, Ausbildungs- und 

 § 9  
Ehrenamtliche Angehörige der  

Feuerwehr 
 

(1) unverändert 
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Fortbildungsdienst sowie an sonstigen Ver-
anstaltungen im Aufgabenbereich dieses 
Gesetzes auf Anforderung der Leiterin oder 
des Leiters der Feuerwehr. 
(2) Einer Freiwilligen Feuerwehr können 
auch Personen angehören, die freiwillig und 
ehrenamtlich zur Erfüllung der Aufgaben der 
Feuerwehr nach diesem Gesetz auf andere 
Weise als durch die Mitwirkung im Einsatz-
dienst beitragen. Absatz 1 findet entspre-
chende Anwendung. 
 

 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Aufgabenträger des Brandschutzes 
fördern die Tätigkeit im Ehrenamt und wid-
men dem Ehrenamt zur Erhaltung einer leis-
tungsfähigen Feuerwehr besondere Auf-
merksamkeit. 
 

§ 10  
Hauptamtliche Kräfte der  
Freiwilligen Feuerwehr 

 
Für den Betrieb einer ständig besetzten 
Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr 
kann die Gemeinde hauptamtliche Kräfte 
einstellen, die zu Beamtinnen und Beamten 
des feuerwehrtechnischen Dienstes zu er-
nennen sind. Große kreisangehörige Städte 
und Mittlere kreisangehörige Städte sind 
hierzu verpflichtet. Die Bezirksregierung 
kann Ausnahmen zulassen, wenn der 
Brandschutz und die Hilfeleistung in der 
Kommune gewährleistet sind. 
 

 § 10  
Hauptamtliche Kräfte der  
Freiwilligen Feuerwehr 

 
unverändert 

§ 11  
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 

 
(1) Der Rat bestellt auf Vorschlag der Kreis-
brandmeisterin oder des Kreisbrandmeis-
ters und nach Anhörung der Feuerwehr 
durch die Gemeinde, eine Leiterin oder ei-
nen Leiter der Feuerwehr und bis zu zwei 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter (stell-
vertretende Leiterin der Feuerwehr, stellver-
tretender Leiter der Feuerwehr). Sie werden 
durch die Bürgermeisterin oder den Bür-
germeister ernannt. Soweit die Leiterin oder 
der Leiter der Feuerwehr ehrenamtlich tätig 
ist, ist sie oder er ebenso wie die Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter in ein Ehrenbe-
amtenverhältnis auf Zeit zu berufen. Bei der 
Anhörung nach Satz 1 ist die Kreisbrand-
meisterin oder der Kreisbrandmeister zu be-

 § 11  
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 

 
(1) unverändert 
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teiligen. 
 
(2) Verfügt die Freiwillige Feuerwehr über 
eine ständig mit mindestens sechs haupt-
amtlichen Funktionen für den Brandschutz 
und die Hilfeleistung besetzte Feuerwache, 
übernimmt deren Leiterin oder Leiter zu-
gleich entweder die Funktion der Leiterin 
oder des Leiters der Feuerwehr oder die 
Funktion der stellvertretenden Leiterin oder 
des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr. 
Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe gel-
ten die Regelungen zur ehrenamtlichen Lei-
terin der Feuerwehr, zum ehrenamtlichen 
Leiter der Feuerwehr und deren Vertreterin-
nen und Vertreter entsprechend.  
 
(3) Die Amtszeit der ehrenamtlichen Leiterin 
der Feuerwehr, des ehrenamtlichen Leiters 
der Feuerwehr, der stellvertretenden Leite-
rinnen der Feuerwehr und der stellvertre-
tenden Leiter der Feuerwehr beträgt sechs 
Jahre. Sie müssen für ihr Amt persönlich 
und fachlich geeignet sein und haben die-
ses, sofern eine Vertretung nicht möglich 
ist, so lange fortzuführen, bis eine Nachfol-
gerin oder ein Nachfolger bestellt ist. Sie 
können von ihrem Amt aus persönlichen 
Gründen vorzeitig zurücktreten. Die für Be-
dienstete der Gemeinde geltenden Bestim-
mungen des § 73 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NW. S.666), die zuletzt durch 
Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 
208) geändert worden ist, finden Anwen-
dung. 
 
(4) Eine Freiwillige Feuerwehr, die neben 
einer Berufsfeuerwehr besteht, wird von der 
Leiterin oder dem Leiter der Berufsfeuer-
wehr geführt. Die Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr, die das 16. Lebensjahr vollen-
det haben, wählen aus ihren Reihen für die 
Dauer von sechs Jahren eine Sprecherin 
oder einen Sprecher sowie bis zu zwei 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die 
die Belange der Freiwilligen Feuerwehr ge-
genüber der Leiterin oder dem Leiter der 
Berufsfeuerwehr vertreten. Wählbar ist, wer 
über eine ausreichende Führungsausbil-
dung in der Freiwilligen Feuerwehr verfügt. 
Die Sprecherin oder der Sprecher der Frei-

 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10430 

 
 

15 

willigen Feuerwehr ist in alle wesentlichen 
Entscheidungen, die ihre oder seine Aufga-
be betreffen, einzubeziehen. 
 
(5) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr wählen in jeder Einheit eine Vertrau-
ensperson. Vertrauenspersonen sollen die 
Einheitsleiterin oder den Einheitsleiter bei 
der Wahrnehmung der Führungsaufgaben 
unterstützen, indem sie den Zusammenhalt 
fördern, zur Integration des Einzelnen in die 
Einheit beitragen, Konflikten vorbeugen und 
an der Bewältigung bestehender Konflikte 
mitwirken. Vertrauenspersonen haben ein 
jederzeitiges unmittelbares Vortragsrecht 
bei der Einheitsleiterin oder dem Einheitslei-
ter und im Ausnahmefall bei der Leiterin o-
der dem Leiter der Feuerwehr, deren Stell-
vertreterinnen und Stellvertretern. Bei einer 
Freiwilligen Feuerwehr, die neben einer Be-
rufsfeuerwehr besteht, tritt die Sprecherin 
oder der Sprecher nach Absatz 4 Satz 2 bis 
4 an die Stelle der Leiterin oder des Leiters 
der Feuerwehr. Die Amtszeit einer Vertrau-
ensperson beträgt sechs Jahre. Ein vorzei-
tiger Rücktritt vom Amt ist möglich.  
 
(6) Für zur Ehrenbeamtinnen oder Ehren-
beamten ernannte Leiterinnen, Leiter, stell-
vertretende Leiterinnen und stellvertretende 
Leiter der Feuerwehr gelten die §§ 20 bis 22 
entsprechend.  
 

 
 
 
 
(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Für Leiterinnen, Leiter, stellvertretende 
Leiterinnen und stellvertretende Leiter der 
Feuerwehr gelten § 12 Absatz 7 und 
§§ 20 bis 22 entsprechend. 

§ 12  
Kreisbrandmeisterinnen und  

Kreisbrandmeister, 
Bezirksbrandmeisterinnen und  

Bezirksbrandmeister 
 

(1) Die Kreisbrandmeisterin oder der Kreis-
brandmeister unterstützt die Landrätin oder 
den Landrat bei der Aufsicht über die öffent-
lichen Feuerwehren und bei der Durchfüh-
rung der dem Kreis übertragenen Aufgaben. 
Bei Freiwilligen Feuerwehren und Pflicht-
feuerwehren kann die Kreisbrandmeisterin 
oder der Kreisbrandmeister die Leitung des 
Einsatzes übernehmen. 
 
(2) Der Kreistag bestellt auf Vorschlag der 
Landrätin oder des Landrats, die oder der 
zuvor die Leiterinnen und Leiter der Feuer-
wehren und Berufsfeuerwehren im Kreis 

 § 12  
Kreisbrandmeisterinnen und  

Kreisbrandmeister, 
Bezirksbrandmeisterinnen und  

Bezirksbrandmeister 
 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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sowie die Bezirksbrandmeisterin oder den 
Bezirksbrandmeister angehört hat, eine 
Kreisbrandmeisterin oder einen Kreis-
brandmeister und bis zu zwei ehrenamtliche 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Der 
Kreistag entscheidet zugleich, ob die Kreis-
brandmeisterin oder der Kreisbrandmeister 
die Tätigkeit im Ehren- oder im Hauptamt 
wahrnimmt. Die Kreisbrandmeisterin, der 
Kreisbrandmeister und die Vertreterinnen 
und Vertreter werden durch die Landrätin 
oder den Landrat ernannt. Kreisbrandmeis-
terinnen und Kreisbrandmeister dürfen nicht 
gleichzeitig der Leitung der Feuerwehr einer 
kreisangehörigen Gemeinde angehören. 
 
(3) Die ehrenamtliche Kreisbrandmeisterin 
oder der ehrenamtliche Kreisbrandmeister 
ist ebenso wie ihre oder seine Stellvertrete-
rinnen oder Stellvertreter in ein Ehrenbeam-
tenverhältnis auf Zeit zu berufen. Ihre 
Dienstzeit endet mit Erreichen der Höchstal-
tersgrenze für die Mitwirkung im aktiven 
Feuerwehrdienst. Sie müssen für ihr Amt 
persönlich und fachlich geeignet sein und 
haben dieses, sofern eine Vertretung nicht 
möglich ist, so lange fortzuführen, bis eine 
Nachfolgerin oder ein Nachfolger bestellt ist. 
Sie können von ihrem Amt aus persönlichen 
Gründen vorzeitig zurücktreten. Die für Be-
dienstete des Kreises geltenden Bestim-
mungen des § 49 Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NW. S. 646), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 9. April 2013 
(GV. NRW. S. 194), in Kraft getreten am  
26. Mai 2014, finden Anwendung. 
 
(4) Die hauptamtliche Kreisbrandmeisterin 
oder der hauptamtliche Kreisbrandmeister 
muss mindestens über eine der Befähigung 
für den gehobenen feuerwehrtechnischen 
Dienst vergleichbare feuerwehrtechnische 
Qualifikation sowie über die Qualifikation 
zur Leiterin oder zum Leiter der Feuerwehr 
verfügen. Ausnahmsweise genügt es, wenn 
sichergestellt ist, dass die betreffende Per-
son die Qualifikation in angemessener Frist 
erwerben wird. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
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(5) Die Bezirksregierung ernennt nach An-
hörung der Kreisbrandmeisterinnen und 
Kreisbrandmeister im Bezirk eine Bezirks-
brandmeisterin oder einen Bezirksbrand-
meister und eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter. Sie sind in ein Ehrenbeam-
tenverhältnis auf Zeit zu berufen. Die Be-
zirksbrandmeisterin oder der Bezirksbrand-
meister sowie die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter unterstützen die Bezirksregie-
rung bei der Aufsicht über die Freiwilligen 
Feuerwehren und über die Pflichtfeuerweh-
ren in Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr.  
 
(6) Die Amtszeit der Bezirksbrandmeisterin 
oder des Bezirksbrandmeisters und der 
Stellvertreterin oder des Stellvertreters be-
trägt sechs Jahre. Sie müssen für ihr Amt 
persönlich und fachlich geeignet sein und 
haben dies, sofern eine Vertretung nicht 
möglich ist, so lange fortzuführen, bis eine 
Nachfolgerin oder ein Nachfolger bestellt ist. 
Sie können von ihrem Amt aus persönlichen 
Gründen vorzeitig zurücktreten oder aus 
wichtigem Grund vor Ablauf ihrer Amtszeit 
abberufen werden. 
 
(7) Bezirksbrandmeisterin, Bezirksbrand-
meister, ehrenamtliche Kreisbrandmeisterin, 
ehrenamtlicher Kreisbrandmeister sowie ih-
re Stellvertreterinnen und Stellvertreter er-
halten eine Reisekostenpauschale und eine 
Aufwandsentschädigung. Die Höhe der Be-
träge ist für ehrenamtliche Kreisbrandmeis-
terinnen, ehrenamtliche Kreisbrandmeister 
sowie ihre Stellvertreterinnen und Stellver-
treter von den Kreisen und für Bezirks-
brandmeisterinnen und Bezirksbrandmeis-
ter, ihre Stellvertreterinnen und Stellvertre-
ter von dem für Inneres zuständigen Minis-
terium festzusetzen. Für die in ihrem Amt 
wahrzunehmenden Aufgaben gelten § 20 
Absatz 2, § 21, § 22 Absatz 1 Satz 2 und 3 
sowie Absatz 3 und 4 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Gemeinde 
bei der ehrenamtlichen Kreisbrandmeisterin 
und dem ehrenamtlichen Kreisbrandmeister 
sowie ihren Stellvertreterinnen und Stellver-
tretern der Kreis und bei der Bezirksbrand-

 
 
 
 
(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Bezirksbrandmeisterin, Bezirksbrand-
meister, ehrenamtliche Kreisbrandmeisterin, 
ehrenamtlicher Kreisbrandmeister sowie ih-
re Stellvertreterinnen und Stellvertreter er-
halten eine Reisekostenpauschale und eine 
Aufwandsentschädigung. Werden die vor-
genannten Funktionen hauptamtlich wahr-
genommen, kann eine Aufwandsentschädi-
gung gezahlt werden. Die Höhe der Beträge 
ist für Kreisbrandmeisterinnen, Kreisbrand-
meister sowie ihre Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter von den Kreisen und für Be-
zirksbrandmeisterinnen und Bezirksbrand-
meister, ihre Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter von dem für Inneres zuständigen 
Ministerium festzusetzen. Für die in ihrem 
Amt wahrzunehmenden Aufgaben gelten 
§ 20 Absatz 2, § 21, § 22 Absatz 1 Satz 2 
und 3 sowie Absatz 3 und 4 entsprechend 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle der 
Gemeinde bei der ehrenamtlichen Kreis-
brandmeisterin und dem ehrenamtlichen 
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meisterin und dem Bezirksbrandmeister und 
der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter 
das Land tritt. Der Regelstundensatz (§ 21 
Absatz 3 Satz 6) und der Höchstbetrag (§ 
21 Absatz 3 Satz 8) für Bezirksbrandmeiste-
rinnen und Bezirksbrandmeister und ihre 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter, soweit 
sie beruflich selbstständig sind, werden von 
dem für Inneres zuständigen Ministerium 
festgesetzt. 
 

Kreisbrandmeister sowie ihren Stellvertrete-
rinnen und Stellvertretern der Kreis und bei 
der Bezirksbrandmeisterin und dem Be-
zirksbrandmeister und der Stellvertreterin 
oder dem Stellvertreter das Land tritt. Der 
Regelstundensatz (§ 21 Absatz 3 Satz 6) 
und der Höchstbetrag (§ 21 Absatz 3  
Satz 8) für Bezirksbrandmeisterinnen und 
Bezirksbrandmeister und ihre Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter, soweit sie beruf-
lich selbstständig sind, werden von dem für 
Inneres zuständigen Ministerium festge-
setzt. Die örtliche Bestimmung der Höhe der 
Aufwandsentschädigung für kommunale 
Funktionsträger erfolgt in Orientierung an 
den Bestimmungen der Entschädigungs-
verordnung vom 5. Mai 2014 (GV. NW. 
S. 276) in der jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 13  
Kinderfeuerwehren, Jugendfeuerwehren 

 
(1) Die Gemeinde soll in der Freiwilligen 
Feuerwehr die Bildung einer Jugendfeuer-
wehr fördern. Angehörige einer Jugendfeu-
erwehr müssen das zehnte Lebensjahr ha-
ben. Die Leiterin oder der Leiter der Feuer-
wehr bestellt eine Jugendfeuerwehrwartin 
oder einen Jugendfeuerwehrwart als Leite-
rin oder Leiter der Jugendfeuerwehr. Als 
Jugendfeuerwehrwartin oder Jugenfeuer-
wehrwart darf nur tätig werden, wer die hier-
für erforderliche Eignung und Befähigung 
hat. Angehörige der Jugendfeuerwehr dür-
fen nur an den für sie angesetzten Übungen 
und Ausbildungsveranstaltungen teilneh-
men. Mit Zustimmung der Erziehungsbe-
rechtigten dürfen sie ab dem 16. Lebensjahr 
auch außerhalb der Jugendfeuerwehr zu 
Ausbildungsveranstaltungen und im Einsatz 
zu Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbe-
reichs herangezogen werden.  
 
(2) In der Freiwilligen Feuerwehr können für 
Kinder vom vollendeten sechsten Lebens-
jahr bis zum vollendeten zwölften Lebens-
jahr Kinderfeuerwehren gebildet werden. 
Die Leiterin oder der Leiter der Kinderfeu-
erwehr wird von der Leiterin oder dem Leiter 
der Feuerwehr bestellt. Als Leiterin oder 
Leiter in einer Kinderfeuerwehr darf nur tätig 
werden, wer die hierfür erforderliche Eig-
nung und Befähigung hat.  

 § 13  
Kinderfeuerwehren, Jugendfeuerwehren 

 
(1) Die Gemeinde soll in der Freiwilligen 
Feuerwehr die Bildung einer Jugendfeuer-
wehr fördern. Angehörige einer Jugendfeu-
erwehr müssen das zehnte Lebensjahr voll-
endet haben. Die Leiterin oder der Leiter 
der Feuerwehr bestellt eine Jugendfeuer-
wehrwartin oder einen Jugendfeuerwehr-
wart. Als Jugendfeuerwehrwartin oder Ju-
genfeuerwehrwart darf nur tätig werden, wer 
die hierfür erforderliche Eignung und Befä-
higung hat. Angehörige der Jugendfeuer-
wehr dürfen nur an den für sie angesetzten 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen 
teilnehmen. Mit Zustimmung der Erzie-
hungsberechtigten dürfen sie ab dem 16. 
Lebensjahr auch außerhalb der Jugendfeu-
erwehr zu Ausbildungsveranstaltungen und 
im Einsatz zu Tätigkeiten außerhalb des 
Gefahrenbereichs herangezogen werden.  
 
 
(2) unverändert 
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(3) Kinder- und Jugendfeuerwehren haben 
insbesondere die Aufgabe, Kinder und Ju-
gendliche an eine ehrenamtliche Tätigkeit in 
der örtlichen Gemeinschaft heranzuführen, 
den Erwerb sozialer Kompetenzen zu för-
dern sowie den Nachwuchs der Freiwilligen 
Feuerwehren zu gewinnen und heranzubil-
den. Die Gemeinden sollen ihnen im Rah-
men ihrer Möglichkeiten besondere Auf-
merksamkeit widmen und sie fördern. 
(4) Die Angehörigen der Kinder- und der 
Jugendfeuerwehr sowie die zu ihrer Betreu-
ung und die zur Leitung einer Kinder- oder 
Jugendfeuerwehr eingesetzten Personen 
sind den übrigen ehrenamtlichen Angehöri-
gen der Feuerwehr gleichgestellt. 
 

 
(3) unverändert 

§ 14  
Pflichtfeuerwehren 

 
(1) Die Gemeinde hat eine Pflichtfeuerwehr 
einzurichten, wenn eine Freiwillige Feuer-
wehr nicht zustande kommt oder die beste-
hende öffentliche Feuerwehr einen ausrei-
chenden Brandschutz nicht gewährleisten 
kann. 
 
(2) Zur Pflichtfeuerwehr können alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner vom 18. bis 
zum 60. Lebensjahr herangezogen werden, 
falls die Heranziehung nicht aus einem 
wichtigen Grund abgelehnt werden kann. 
Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet 
der Rat, sofern er nicht die Entscheidung 
auf die Bürgermeisterin oder den Bürger-
meister oder einen Ausschuss übertragen 
hat. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamte, Einsatzkräfte der aner-
kannten Hilfsorganisationen, feuerwehr-
technische Beamtinnen und Beamte, Ange-
hörige der Werkfeuerwehren sowie die An-
gehörigen der Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk können zur Pflichtfeuerwehr nicht 
herangezogen werden.  
 
 
(3) Für die Herangezogenen gelten die glei-
chen Rechte und Pflichten wie für ehren-
amtliche Angehörige der Feuerwehr.  
 
 
 

 § 14  
Pflichtfeuerwehren 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(2) Zur Pflichtfeuerwehr können alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner vom vollende-
ten 18. bis zum vollendeten 60. Lebensjahr 
herangezogen werden falls die Heranzie-
hung nicht aus einem wichtigen Grund ab-
gelehnt werden kann. Ob ein wichtiger 
Grund vorliegt, entscheidet der Rat, sofern 
er nicht die Entscheidung auf die Bürger-
meisterin oder den Bürgermeister oder ei-
nen Ausschuss übertragen hat. Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeam-
te, Einsatzkräfte der anerkannten Hilfsorga-
nisationen, feuerwehrtechnische Beamtin-
nen und Beamte, Angehörige der Werkfeu-
erwehren sowie die Angehörigen der Bun-
desanstalt Technisches Hilfswerk können 
zur Pflichtfeuerwehr nicht herangezogen 
werden.  
 
(3) unverändert 
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§ 15  
Betriebsfeuerwehren 

 
(1) Von Betrieben oder Einrichtungen zum 
Schutz der eigenen Anlagen vor Brandge-
fahren und zur Hilfeleistung im Betrieb vor-
gehaltene Brandschutzkräfte können auf 
Antrag von der Gemeinde als Betriebsfeu-
erwehr anerkannt werden. Vor der Aner-
kennung ist die zuständige Brandschutz-
dienststelle zu hören. Die Betriebsfeuerwehr 
muss in der Lage sein, die vom Betrieb oder 
der Einrichtung ausgehenden Gefahren ei-
nes Brandes, einer Explosion oder eines 
Schadensereignisses, das eine große An-
zahl von Personen gefährdet, wirksam zu 
bekämpfen. Aufbau, Ausstattung und die 
Ausbildung der Angehörigen einer Betriebs-
feuerwehr müssen den Anforderungen an 
öffentliche Feuerwehren entsprechen. Be-
triebsfeuerwehren müssen aus Betriebsan-
gehörigen bestehen, die neben der erforder-
lichen fachlichen Qualifikation insbesondere 
Kenntnisse über die Örtlichkeit, die Produk-
tions- und Betriebsabläufe, die betrieblichen 
Gefahren- und Schutzmaßnahmen und die 
besonderen Einsatzmittel verfügen. Die 
Gemeinde kann die Leistungsfähigkeit der 
Betriebsfeuerwehr überprüfen. 
 
(2) Die Zuständigkeit für den abwehrenden 
Brandschutz und die Hilfeleistung verbleibt 
bei der Gemeinde. Im Ereignisfall untersteht 
die Betriebsfeuerwehr der Einsatzleitung 
nach § 33. 
 

 § 15  
Betriebsfeuerwehren 

 
unverändert 

§ 16  
Werkfeuerwehren 

 
(1) Werkfeuerwehren sind staatlich ange-
ordnete oder anerkannte Feuerwehren. Die 
Bezirksregierung verpflichtet nach Anhö-
rung der Gemeinde Betriebe oder Einrich-
tungen, bei denen die Gefahr eines Brandes 
oder einer Explosion besonders groß ist o-
der bei denen in einem Schadensfall eine 
große Anzahl von Personen gefährdet wird, 
eine Werkfeuerwehr aufzustellen und zu un-
terhalten. Auf Antrag eines Betriebes oder 
einer Einrichtung kann die Bezirksregierung 
eine Betriebsfeuerwehr oder die zum 
Schutz der eigenen Anlagen vor Brandge-
fahren und zur Hilfeleistung im Betrieb oder 

 § 16  
Werkfeuerwehren 

 
(1) unverändert 
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der Einrichtung vorgehaltenen Brand-
schutzkräfte als Werkfeuerwehr anerken-
nen. Die Werkfeuerwehr besteht in der Re-
gel aus hauptamtlichen Kräften. Die Be-
zirksregierung hat in Zeitabständen von 
längstens fünf Jahren den Leistungsstand 
der Werkfeuerwehren zu überprüfen. 
 
(2) Die Leistungsfähigkeit der Werkfeuer-
wehr muss sich an den von dem Betrieb 
ausgehenden Gefahren orientieren. Sie 
muss in Aufbau, Ausstattung und Ausbil-
dung den an öffentlichen Feuerwehren ge-
stellten Anforderungen entsprechen. Die 
Angehörigen der Werkfeuerwehr müssen 
dem Betrieb oder der Einrichtung angehö-
ren, für welche die Werkfeuerwehr einge-
richtet worden ist. Sie müssen neben der 
erforderlichen fachlichen Qualifikation ins-
besondere über Kenntnisse der Örtlichkeit, 
der Produktions- und Betriebsabläufe, der 
betrieblichen Gefahren sowie Schutzmaß-
nahmen und der besonderen Einsatzmittel 
verfügen.  
 
(3) Benachbarte Betriebe oder Einrichtun-
gen können eine gemeinsame Werkfeuer-
wehr bilden, welche die Aufgaben für die 
beteiligten Betriebe gemeinsam wahrnimmt. 
Gehören hierzu auch Betriebe oder Einrich-
tungen, die bisher über keine eigene Werk-
feuerwehr verfügen, ist eine Anerkennung 
der gemeinsamen Werkfeuerwehr durch die 
Bezirksregierung erforderlich. Der Werkfeu-
erwehr obliegt die Verpflichtung, die Gefah-
renabwehr im Ereignisfall für den Standort 
nach einheitlichen Grundsätzen zu organi-
sieren und umzusetzen. Abweichend von 
Absatz 2 Satz 3 können die Betriebe oder 
Einrichtungen den Standortbetreiber mit der 
Durchführung der Aufgaben der gemeinsa-
men Werkfeuerwehr betrauen. Absatz 2 
Satz 4 gilt entsprechend. 
 
 
 
 
(4) Liegt das Betriebsgelände eines Betrie-
bes oder einer Einrichtung mit einer Werk-
feuerwehr oder mehrerer benachbarter Be-
triebe oder Einrichtungen mit einer gemein-
samen Werkfeuerwehr auf dem Gebiet 
mehrerer Gemeinden, Kreise oder Regie-

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Leistungsfähigkeit der Werkfeuer-
wehr muss sich an den von dem Betrieb 
oder der Einrichtung ausgehenden Gefah-
ren orientieren. Sie muss in Aufbau, Aus-
stattung und Ausbildung den an öffentliche 
Feuerwehren gestellten Anforderungen ent-
sprechen. Die Angehörigen der Werkfeuer-
wehr müssen dem Betrieb oder der Einrich-
tung angehören, für welche die Werkfeuer-
wehr eingerichtet worden ist. Sie müssen 
neben der erforderlichen fachlichen Qualifi-
kation insbesondere über Kenntnisse der 
Örtlichkeit, der Produktions- und Be-
triebsabläufe, der betrieblichen Gefahren 
sowie Schutzmaßnahmen und der besonde-
ren Einsatzmittel verfügen. 
 
(3) Benachbarte Betriebe oder Einrichtun-
gen können eine gemeinsame Werkfeuer-
wehr bilden, welche die Aufgaben für die 
beteiligten Betriebe oder die Einrichtungen 
gemeinsam wahrnimmt. Gehören hierzu 
auch Betriebe oder Einrichtungen, die bis-
her über keine eigene Werkfeuerwehr ver-
fügen, ist eine Anerkennung der gemeinsa-
men Werkfeuerwehr durch die Bezirks-
regierung erforderlich. Vor der Anerkennung 
ist die zuständige Brandschutzdienststelle 
zu hören. Der Werkfeuerwehr obliegt die 
Verpflichtung, die Gefahrenabwehr im Er-
eignisfall für den Standort nach einheitlichen 
Grundsätzen zu organisieren und umzuset-
zen. Abweichend von Absatz 2 Satz 3 kön-
nen die Betriebe oder Einrichtungen den 
Standortbetreiber mit der Durchführung der 
Aufgaben der gemeinsamen Werkfeuerwehr 
betrauen. Absatz 2 Satz 4 gilt entspre-
chend. 
 
(4) unverändert 
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rungsbezirke, kann die nächsthöhere ge-
meinsame Aufsichtsbehörde eine einheitli-
che Zuständigkeit für die Wahrnehmung der 
den Aufgabenträgern nach § 2 Absatz 1 ob-
liegenden Aufgaben festlegen. 
 
 
 
(5) Wird in einem Betrieb oder einer Einrich-
tung eine Werkfeuerwehr aus dem Grund 
angeordnet oder anerkannt, dass bei einem 
Schadensfall eine große Anzahl von Perso-
nen gefährdet wird, die zudem über eine 
beschränkte Möglichkeit der Eigenrettung 
verfügt, kann der Betrieb oder die Einrich-
tung mit dem Träger des Brandschutzes 
vereinbaren, dass dieser die Aufgaben der 
Werkfeuerwehr übernimmt. Diese Vereinba-
rung bedarf der Genehmigung durch die 
Bezirksregierung. 
 
(6) In Betrieben oder Einrichtungen mit 
Werkfeuerwehren obliegen den Werkfeuer-
wehren die Aufgaben des abwehrenden 
Brandschutzes und der Hilfeleistung. Öffent-
liche Feuerwehren werden in der Regel nur 
eingesetzt, wenn sie angefordert werden. 
Zwischen dem Träger des Brandschutzes 
und der Werkfeuerwehr sind schriftliche 
Vereinbarungen über die Zusammenarbeit 
für den Einsatzfall zu treffen. Auf Antrag des 
Betriebes oder der Einrichtung kann die Be-
zirksregierung nach Anhörung der Gemein-
de die Werkfeuerwehr zur Durchführung der 
Brandverhütungsschau mit hierzu geeigne-
ten Kräften ermächtigen. Der Gemeinde  ist 
Gelegenheit zur Teilnahme zu geben. Sie 
ist über das Ergebnis der Brandverhütungs-
schau und die zur Mängelbeseitigung ver-
anlassten Maßnahmen zu unterrichten. Den 
Werkfeuerwehren obliegen in den Betrieben 
oder Einrichtungen auch die Gestellung von 
Brandsicherheitswachen, die Brandschut-
zerziehung sowie die Brandschutzaufklä-
rung und die Selbsthilfe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert 

§ 17  
Verbände der Feuerwehren 

 
Die Verbände der Angehörigen der Feuer-
wehren (Feuerwehrverbände) betreuen ihre 
Mitglieder, pflegen den Zusammenhalt in-
nerhalb der Feuerwehren sowie die Traditi-

 § 17  
Verbände der Feuerwehren 

 
unverändert 
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on der Feuerwehren, fördern die Ausbildung 
und wirken bei der Brandschutzerziehung 
und Brandschutzaufklärung mit. Durch ihre 
Facharbeit in den Bereichen Wissenschaft 
und Technik fördern sie die Leistungsfähig-
keit der Feuerwehren. 
 
 

Kapitel 2: Katastrophenschutz 
 

§ 18  
Mitwirkung anerkannter  

Hilfsorganisationen 
 

(1) Private Hilfsorganisationen helfen bei 
Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, 
Großeinsatzlagen und Katastrophen, wenn 
sie ihre Bereitschaft zur Mitwirkung der 
obersten Aufsichtsbehörde gegenüber er-
klärt haben und diese die allgemeine Eig-
nung zur Mitwirkung und einen Bedarf für 
die Mitwirkung festgestellt hat (anerkannte 
Hilfsorganisationen). Kreisfreie Städte und 
Kreise entscheiden über die Eignung zur 
Mitwirkung von Einheiten im Einzelfall. Über 
eine Eignungsfeststellung unterrichten sie 
ihre Aufsichtsbehörde. Die mitwirkenden 
Einheiten können über die Leitstelle von der 
Gemeinde, im Fall des § 4 Absatz 2 Satz 2 
vom Kreis angefordert werden. Sie sind 
durch die Leitstelle zu alarmieren. 
 
(2) Für die in § 26 Absatz 1 Satz 2 des Zivil-
schutz- und Katastrophenhilfegesetzes vom  
25. März 1997 (BGBl. I S. 726), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2350) geändert worden ist, 
genannten Organisationen bedarf es einer 
Erklärung zur Mitwirkung und einer allge-
meinen Eignungsfeststellung nicht. 
 
(3) Anerkannte Hilfsorganisationen unter-
stützen entsprechend ihrer Satzung die 
Gemeinden bei der Aufklärung und Bera-
tung der Bürger über die Möglichkeiten zur 
Selbsthilfe. 
 
(4) Die Mitwirkung umfasst unbeschadet 
von Leistungen Dritter die Pflicht, einsatzbe-
reite Einheiten aufzustellen und zu unterhal-
ten sowie an Übungen, Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen teilzunehmen. Die 
kreisfreien Städte und Kreise überwachen 

 Kapitel 2: Katastrophenschutz 
 

§ 18  
Mitwirkung anerkannter  

Hilfsorganisationen 
 

unverändert 
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dies. 
 
(5) Bei Einsätzen, Übungen sowie Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen, die von den 
Aufgabenträgern nach § 2 Absatz 1 ange-
ordnet worden sind, handeln die anerkann-
ten Hilfsorganisationen als Verwaltungshel-
fer der anordnenden Behörde.  
(6) Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, richten sich die Rechtsverhältnis-
se der Helferinnen und Helfer anerkannter 
Hilfsorganisationen nach den Vorschriften 
der Organisation, der sie angehören. 
 

§ 19  
Regieeinheiten 

 
Kreisfreie Städte und Kreise können Einhei-
ten (§ 18 Absatz 4) aufstellen, soweit hierfür 
ein Bedarf besteht und die Hilfsorganisatio-
nen zur Aufstellung und Unterhaltung der 
zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen 
Einheiten nicht bereit oder in der Lage sind 
(Regieeinheiten). Die Rechte und Pflichten 
der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
der anerkannten Hilfsorganisationen gelten 
für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in 
Regieeinheiten entsprechend. 
 

 § 19  
Regieeinheiten 

 
Kreisfreie Städte und Kreise können Einhei-
ten (§ 18 Absatz 4) aufstellen, soweit hierfür 
ein Bedarf besteht und die anerkannten 
Hilfsorganisationen zur Aufstellung und Un-
terhaltung der zur Erfüllung der Aufgaben 
erforderlichen Einheiten nicht bereit oder in 
der Lage sind (Regieeinheiten). Die Rechte 
und Pflichten der ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer der anerkannten Hilfsorgani-
sationen gelten für ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer in Regieeinheiten entspre-
chend. 
 

Kapitel 3: Rechtsstellung der ehrenamt-
lichen Angehörigen der Feuerwehren 
und Helferinnen und Helfern im Kata-

strophenschutz 
 

§ 20  
Dienstpflichten, Freistellung 

 
(1) Die ehrenamtlichen Angehörigen der 
Feuerwehr und die ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer der anerkannten Hilfsor-
ganisationen sind auf Anforderung hin zur 
Teilnahme am Einsatz-, Übungs-, Ausbil-
dungs- und Fortbildungsdienst sowie an 
sonstigen Veranstaltungen verpflichtet. Die 
Anforderung erfolgt bei den ehrenamtlichen 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 
durch die Gemeinde, bei den ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern der anerkann-
ten Hilfsorganisationen erfolgt sie über die 
jeweilige Hilfsorganisation durch den Kreis 
oder die kreisfreie Stadt.  
 

 Kapitel 3: Rechtsstellung der ehrenamt-
lichen Angehörigen der Feuerwehren 
und Helferinnen und Helfern im Kata-

strophenschutz 
 

§ 20  
Dienstpflichten, Freistellung 

 
unverändert 
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(2) Den ehrenamtlichen Angehörigen der 
Feuerwehr und den ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern der anerkannten Hilfsor-
ganisationen dürfen aus ihrem Dienst in der 
Feuerwehr oder ihrer Mitwirkung im Kata-
strophenschutz keine Nachteile im Arbeits- 
oder Dienstverhältnis erwachsen. Während 
der Dauer der Teilnahme an Einsätzen, 
Übungen, Aus- und Fortbildungen sowie der 
Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen 
auf Anforderung der Gemeinde oder des 
Kreises entfällt für die ehrenamtlichen An-
gehörigen der Feuerwehr und die ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer der anerkann-
ten Hilfsorganisationen die Pflicht zur Ar-
beits- oder Dienstleistung. Bei Einsätzen er-
strecken sich Freistellungs- und Entgeltan-
spruch auch auf den zur Wiederherstellung 
der Arbeits- oder Dienstfähigkeit erforderli-
chen Zeitraum danach. Die Festlegung des 
Zeitraums trifft die Einsatzleitung. Bei Eins-
ätzen nach § 39 oder § 40 erfolgt die Fest-
legung durch die für die Führung der Einheit 
zuständige Gebietskörperschaft. Die Teil-
nahme an Aus- und Fortbildungen und an 
sonstigen Veranstaltungen ist der Arbeitge-
berin, dem Arbeitgeber oder dem Dienst-
herrn nach Möglichkeit rechtzeitig mitzutei-
len.  
 

§ 21  
Lohnfortzahlung, Verdienstausfall 

 
(1) Die Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber oder 
Dienstherren ehrenamtlicher Angehöriger 
der Feuerwehr sind verpflichtet, für den 
Zeitraum der auf Anforderung der Gemein-
de hin gemäß § 20 Absatz 1 erfolgten Teil-
nahme an Einsätzen, Übungen, Aus- und 
Fortbildungen sowie der Teilnahme an 
sonstigen Veranstaltungen Arbeitsentgelte 
oder Dienstbezüge einschließlich aller Ne-
benleistungen und Zulagen fortzuzahlen, 
die ohne die Ausfallzeiten üblicherweise er-
zielt worden wären. Den privaten Arbeitge-
berinnen und Arbeitgebern werden die Be-
träge auf Antrag durch die Gemeinde er-
setzt. Die Gemeinden können den privaten 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern durch 
Satzung eine Zulage gewähren. 
 
(2) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für 
Zeiten der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer 

 § 21  
Lohnfortzahlung, Verdienstausfall 

 
unverändert 
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von sechs Wochen, wenn die Arbeitsunfä-
higkeit auf den Dienst in der Feuerwehr zu-
rückzuführen ist. Privaten Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern wird das fortbezahlte Ar-
beitsentgelt auf Antrag von dem Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung erstattet. 
Die Landesregierung wird ermächtigt, auf 
die dem Land nach Satz 1 zustehenden Er-
satzansprüche gegen den Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung zu verzichten. 
Dem Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung werden die Kosten für die übertra-
genen Aufgaben von den Gemeinden ge-
meinsam erstattet. 
 
(3) Beruflich selbständige ehrenamtliche 
Angehörige der Feuerwehr haben gegen-
über der Gemeinde Anspruch auf Ersatz 
des Verdienstausfalls, der ihnen durch die 
Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Aus- 
und Fortbildungen sowie der Teilnahme an 
sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung 
der Gemeinde entsteht. In den in Absatz 2 
Satz 1 genannten Krankheitsfällen haben 
sie gegenüber dem Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung einen Anspruch auf Er-
satz des Verdienstausfalls, soweit nicht auf 
andere Weise ein Ersatz erlangt werden 
kann. Für die Erstattung gilt Absatz 2 Satz 
4. Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell 
zu ermitteln. Verdienst, der außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt wer-
den können, bleibt außer Betracht. Als Er-
satz des Verdienstausfalls wird mindestens 
ein durch gemeindliche Satzung festzule-
gender Regelstundensatz gezahlt, es sei 
denn, dass ersichtlich keine finanziellen 
Nachteile entstanden sind. Auf Antrag ist 
anstelle des Regelstundensatzes eine Ver-
dienstausfallpauschale je Stunde zu zahlen, 
die im Einzelfall auf Grundlage des glaub-
haft gemachten Einkommens nach billigem 
Ermessen festgesetzt wird. Durch gemeind-
liche Satzung ist ein Höchstbetrag festzule-
gen, der bei dem Ersatz des Verdienstaus-
falls je Stunde nicht überschritten werden 
darf. 
 
(4) Für die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen 
gelten bei Einsätzen, Übungs-, Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen sowie sonsti-
gen Veranstaltungen, die nach diesem Ge-
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setz angeordnet werden, und einer Arbeits-
unfähigkeit infolge einer durch diesen 
Dienst verursachten Krankheit, die Absätze 
1 bis 3 mit der Maßgabe, dass der Kreis an 
die Stelle der kreisangehörigen Gemeinde 
tritt. Im Übrigen richten sich die Rechtsver-
hältnisse der Helferinnen und Helfer der an-
erkannten Hilfsorganisationen nach den 
Vorschriften der Organisation, der sie ange-
hören. 
 

§ 22  
Auslagenersatz, Aufwandsentschädi-

gung, Ersatz von Schäden 
 

(1) Die ehrenamtlichen Angehörigen der 
Feuerwehr und die ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer der anerkannten Hilfsor-
ganisationen haben Anspruch auf Ersatz ih-
rer Auslagen durch den anfordernden Auf-
gabenträger. Nachgewiesene Kinderbetreu-
ungskosten werden auf Antrag ersetzt, so-
fern eine entgeltliche Betreuung während 
der durch die Teilnahmen an Einsätzen, 
Übungen, Aus- und Fortbildungen sowie der 
Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen 
bedingten Abwesenheit vom Haushalt oder 
während einer Arbeitsunfähigkeit infolge ei-
ner Krankheit, die durch die Teilnahme an 
Einsätzen, Übungen, Aus- und Fortbildun-
gen sowie der Teilnahme an sonstigen Ver-
anstaltungen verursacht wurde, erforderlich 
ist. Kinderbetreuungskosten werden nicht 
für Zeiträume ersetzt, für die nach den §§ 
20 und 21 Arbeitsentgelte oder Dienstbezü-
ge fortgezahlt oder Verdienstausfall ersetzt 
wurden. 
 
(2) Ehrenamtliche Angehörige der Feuer-
wehr, die regelmäßig über das übliche Maß 
hinaus Feuerwehrdienst leisten, können an-
stelle eines Auslagenersatzes nach Absatz 
1 Satz 1 eine Aufwandsentschädigung von 
der Gemeinde erhalten. 
 
(3) Schäden, mit Ausnahme von Personen-
schäden und entgangenem Gewinn, die eh-
renamtlichen Angehörigen der Feuerwehr 
oder ehrenamtlichen Helferinnen oder Hel-
fern der anerkannten Hilfsorganisationen 
bei der Ausübung ihres Dienstes erwach-
sen, sind von dem jeweiligen Aufgabenträ-
ger zu ersetzen. Bei Vorsatz oder grober 

 § 22  
Auslagenersatz, Aufwandsentschädi-

gung, Ersatz von Schäden 
 

unverändert 
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Fahrlässigkeit des Geschädigten entfällt der 
Anspruch auf Schadensersatz. 
 
(4) Verletzen Angehörige der Feuerwehr 
oder Helferinnen oder Helfer der anerkann-
ten Hilfsorganisationen in Ausübung des auf 
Anforderung durch den Aufgabenträger ge-
leisteten Dienstes vorsätzlich oder grob 
fahrlässig ihre Pflichten, so kann der Aufga-
benträger Ersatz für den dadurch verur-
sachten Schaden verlangen. Hinsichtlich 
der Haftung bei der Verletzung von Dienst-
pflichten finden die beamtenrechtlichen 
Bestimmungen mit der Maßgabe entspre-
chende Anwendung, dass die Geltendma-
chung des Ersatzes im Ermessen des Auf-
gabenträgers steht. 
 

Teil 3 
Gesundheitswesen 

 
§ 23  

Einsatz im Rettungsdienst 
 

Die Feuerwehren wirken nach Maßgabe 
des Rettungsgesetzes NRW vom 24. No-
vember 1992 (GV. NRW. S. 458) in der je-
weils geltenden Fassung im Rettungsdienst 
mit. 
 

 Teil 3 
Gesundheitswesen 

 
§ 23  

Einsatz im Rettungsdienst 
 

unverändert 

§ 24  
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen 

 
(1) Die Aufgabenträger nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 arbeiten mit den im Ge-
sundheitswesen tätigen Rettungsdiensten, 
den Krankenhäusern und dem öffentlichen 
Gesundheitsdienst zusammen. 
 
(2) In die Katastrophenschutzplanung nach 
§ 4 Absatz 3 sind diese Personen und Stel-
len einzubeziehen, soweit dies erforderlich 
ist. 
 
(3) Die Träger der Krankenhäuser sind ver-
pflichtet, zur Mitwirkung im Katastrophen-
schutz nach Maßgabe des Krankenhausge-
staltungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157) in der je-
weils geltenden Fassung, Einsatz- und 
Alarmpläne aufzustellen und fortzuschrei-
ben, die mit den Katastrophenschutzpla-

 § 24  
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen 

 
unverändert 
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nungen nach § 4 Absatz 3 in Einklang ste-
hen, sowie Übungen durchzuführen. Be-
nachbarte Krankenhäuser haben sich ge-
genseitig zu unterstützen und ihre Planun-
gen aufeinander abzustimmen. 
 
(4) Die Regelungen des Zivilschutz- und Ka-
tastrophenhilfegesetzes und des Rettungs-

gesetzes NRW bleiben unberührt. 
 
 

Teil 4 
Einrichtungen, vorbeugende und vorbe-

reitende Maßnahmen 
 

Kapitel 1: Vorbeugender Brandschutz 
 

§ 25 
Brandschutzdienststelle 

 
Brandschutzdienststelle ist die Gemeinde, 
deren Feuerwehr über geeignete hauptamt-
liche Kräfte in ausreichender Anzahl verfügt, 
im Übrigen der Kreis. Aufgabe der Brand-
schutzdienststelle ist es, Belange des 
Brandschutzes sowohl in Genehmigungs-
verfahren als auch nach Maßgabe bau-
rechtlicher Vorschriften wahrzunehmen. Die 
Durchführung ist Bediensteten zu übertra-
gen, die mindestens über eine Befähigung 
für den gehobenen feuerwehrtechnischen 
Dienst oder eine vergleichbare feuerwehr-
technische Qualifikation und zusätzlich über 
ausreichende Kenntnisse für die Wahrneh-
mung dieser Aufgabe verfügen. Ihnen 
gleichgestellt sind Bauingenieurinnen und 
Bauingenieure, die durch Fortbildung ent-
sprechende Qualifikationen im Brandschutz 
erworben haben. 
 

 Teil 4 
Einrichtungen, vorbeugende und vorbe-

reitende Maßnahmen 
 

Kapitel 1: Vorbeugender Brandschutz 
 

§ 25 
Brandschutzdienststelle 

 
Brandschutzdienststelle ist die Gemeinde, 
deren Feuerwehr über geeignete hauptamt-
liche Kräfte in ausreichender Anzahl verfügt, 
im Übrigen der Kreis. Aufgabe der Brand-
schutzdienststelle ist es, Belange des 
Brandschutzes sowohl in Genehmigungs-
verfahren als auch nach Maßgabe bau-
rechtlicher Vorschriften wahrzunehmen. Die 
Durchführung ist Bediensteten zu übertra-
gen, die mindestens über eine Befähigung 
für den gehobenen feuerwehrtechnischen 
Dienst und zusätzlich über ausreichende 
Kenntnisse für die Wahrnehmung dieser 
Aufgabe verfügen. Ihnen gleichgestellt sind 
Architektinnen und Architekten sowie Bau-
ingenieurinnen und Bauingenieure, die 
durch Fortbildung entsprechende Qualifika-
tionen im Brandschutz erworben haben. 

 

§ 26  
Brandverhütungsschau 

 
(1) Gebäude, Betriebe und Einrichtungen, 
die in erhöhtem Maße brand- oder explosi-
onsgefährdet sind oder in denen bei Aus-
bruch eines Brandes oder bei einer Explosi-
on eine große Anzahl von Personen oder 
bedeutende Sachwerte gefährdet werden 
können, sind im Hinblick auf die Belange 
des Brandschutzes zu überprüfen. Die 
Brandverhütungsschau dient der Feststel-
lung brandschutztechnischer Mängel und 

 § 26  
Brandverhütungsschau 

 
unverändert 
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Gefahrenquellen sowie der Veranlassung 
von Maßnahmen, die der Entstehung eines 
Brandes und der Ausbreitung von Feuer 
und Rauch vorbeugen und bei einem Brand 
oder Unglücksfall die Rettung von Men-
schen und Tieren, den Schutz von Sach-
werten sowie wirksame Löscharbeiten er-
möglichen. Die Regelungen aufgrund ande-
rer Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
Die Brandverhütungsschau ist beginnend 
mit der Nutzung oder Inbetriebnahme je 
nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen 
von längstens sechs Jahren durchzuführen. 
 
(2) Die Brandverhütungsschau ist eine Auf-
gabe der Gemeinde. Sie wird von Personen 
durchgeführt, die mindestens über eine 
Gruppenführerausbildung und die Qualifika-
tion zur Brandschutztechnikerin oder zum 
Brandschutztechniker verfügen. Die Qualifi-
kation ist durch eine erfolgreiche Teilnahme 
an einem Lehrgang für Brandschutztechni-
kerinnen und Brandschutztechniker an der 
zentralen Aus- und Fortbildungsstätte des 
Landes oder einer vergleichbaren Einrich-
tung eines anderen Landes nachzuweisen. 
Kreisangehörige Gemeinden können die 
Wahrnehmung der Aufgabe der Brandver-
hütungsschau durch öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung nach dem Gesetz über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit auf den Kreis 
übertragen. 
 
(3) Die Kreise stellen Gemeinden, in denen 
die Brandverhütungsschau ausschließlich 
von Brandschutztechnikerinnen und Brand-
schutztechnikern durchgeführt wird, in be-
sonderen Fällen ihre nach § 25 vorzuhal-
tenden Bediensteten zur Verfügung. Der 
Feuerwehr der Gemeinde ist Gelegenheit 
zur Teilnahme an der Brandverhütungs-
schau zu geben. Die Gemeinde ist über das 
Ergebnis und die zur Mängelbeseitigung 
veranlassten Maßnahmen zu unterrichten. 
 
(4) Soweit sachlich geboten, ist weiteren 
zuständigen Dienststellen Gelegenheit zur 
Teilnahme an der Brandverhütungsschau 
zu geben.  
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§ 27  
Brandsicherheitswachen 

 
(1) Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte 
Brandgefahr besteht und bei Ausbruch ei-
nes Brandes eine große Anzahl von Perso-
nen gefährdet ist, sind der Gemeinde recht-
zeitig anzuzeigen. Die Gemeinde entschei-
det darüber, ob eine Brandsicherheitswache 
erforderlich ist. Sie kann bei Bedarf Aufla-
gen erteilen. Baurechtliche Vorschriften 
bleiben unberührt. 
 
(2) Ist die Veranstalterin oder der Veranstal-
ter in der Lage, eine den Anforderungen 
genügende Brandsicherheitswache zu stel-
len, hat die Gemeinde ihr oder ihm diese 
Aufgabe zu übertragen. In allen anderen 
Fällen stellt die Gemeinde die Brandsicher-
heitswache. 
 
(3) Angehörige einer Brandsicherheitswa-
che können Anordnungen treffen, um Brän-
de zu verhüten oder zu bekämpfen und um 
Rettungs- und Angriffswege zu sichern. 
 

 § 27  
Brandsicherheitswachen 

 
unverändert 

Kapitel 2: Einrichtungen und vorberei-
tende Maßnahmen für Schadens- und 
Großeinsatzlagen sowie Katastrophen 

 
§ 28  

Leitstelle für den Brandschutz, die  
Hilfeleistung, den Katastrophenschutz 

und den Rettungsdienst 
 

(1) Die ständig besetzte Leitstelle für den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Ka-
tastrophenschutz ist mit der Leitstelle für 
den Rettungsdienst zusammenzufassen. 
Die Leitstelle muss auch Großeinsatzlagen 
und Katastrophen bewältigen können. Es 
müssen Maßnahmen ergriffen werden, 
durch die ihre Aufgabenerfüllung auch bei 
Ausfall sichergestellt wird. 
 
(2) Der Leitstelle sind alle Einsätze der 
Feuerwehr, der im Katastrophenschutz mit-
wirkenden anerkannten Hilfsorganisationen 
und der Regieeinheiten zu melden. Schriftli-
che Vereinbarungen zwischen dem Träger 
der Leitstelle und Werkfeuerwehren über 
den Umfang der Meldepflicht sind möglich. 
Im Bedarfsfall können über die Leitstelle 

 Kapitel 2: Einrichtungen und vorberei-
tende Maßnahmen für Schadens- und 
Großeinsatzlagen sowie Katastrophen 

 
§ 28  

Einheitliche Leitstelle für den Brand-
schutz, die Hilfeleistung, den Katastro-

phenschutz und den Rettungsdienst 
 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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Einsätze gelenkt werden. Bei Großeinsatz-
lagen und Katastrophen unterstützt die Leit-
stelle die Einsatzleitung und den Krisenstab. 
 
(3) Das in der Leitstelle eingesetzte Perso-
nal muss über eine feuerwehrtechnische 
Führungsausbildung sowie eine ergänzende 
Ausbildung für Leitstellendisponentinnen 
und Leitstellendisponenten verfügen. Das 
Personal ist zu Beamten zu ernennen. Die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem 
Rettungsgesetz NRW bleibt hiervon unbe-
rührt.  
 
(4) Die Gemeinden veranlassen die Einrich-
tung des Notrufs 112 und gewährleisten die 
Alarmierung der Einsatzkräfte. Der Notruf 
112 ist auf die Leitstelle aufzuschalten. Die 
Aufschaltung des Notrufs 112 auf ständig 
besetzte Feuerwachen von Mittleren kreis-
angehörigen Städten und Großen kreisan-
gehörigen Städten ist zulässig, wenn diese 
die Aufgaben einer Rettungswache wahr-
nehmen. In diesem Fall muss durch Koppe-
lung der ständig besetzten Feuerwache an 
das jeweilige System der Leitstelle die zeit-
gleiche Kenntnis der Leitstelle über die ein-
gehenden Notrufe, deren Abfrage und die 
örtliche wie qualitative Verfügbarkeit der 
Einsatzmittel und des Einsatzpersonals ge-
währleistet sein. 
 
(5) Auf Anschlüssen zur Entgegennahme 
von Notrufen eingehende Anrufe sind zum 
Zwecke der Abwicklung des Einsatzauftra-
ges, zur Beweissicherung und zum Be-
schwerdemanagement automatisch aufzu-
zeichnen. Gleiches gilt für Anrufe auf An-
schlüssen zu anderen Aufgabenträgern der 
Gefahrenabwehr und für den Funkverkehr. 
Auf weiteren Anschlüssen eingehende An-
rufe dürfen nur nach vorheriger Einwilligung 
aufgezeichnet werden. Die Sätze 1 bis 3 
gelten auch für Betriebe oder Einrichtungen 
mit Werkfeuerwehren. 
 

 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Gemeinden veranlassen die Einrich-
tung des Notrufs 112 und gewährleisten die 
Alarmierung der Einsatzkräfte. Der Notruf 
112 ist auf die einheitliche Leitstelle aufzu-
schalten. Die Aufschaltung des Notrufs 112 
auf ständig besetzte Feuerwachen von Mitt-
leren kreisangehörigen Städten und Großen 
kreisangehörigen Städten ist zulässig, wenn 
diese die Aufgaben einer Rettungswache 
wahrnehmen. In diesem Fall muss durch 
Koppelung der ständig besetzten Feuerwa-
che an das jeweilige System der Leitstelle 
die zeitgleiche Kenntnis der Leitstelle über 
die eingehenden Notrufe, deren Abfrage 
und die örtliche wie qualitative Verfügbarkeit 
der Einsatzmittel und des Einsatzpersonals 
gewährleistet sein. 
 
(5) unverändert 

§ 29  
Pflichten der Betreiberinnen und Betrei-

ber von Anlagen oder Einrichtungen, von 
denen besondere Gefahren ausgehen 

 
(1) Betreiberinnen und Betreiber von Anla-
gen oder Einrichtungen, bei denen Störun-

 § 29  
Pflichten der Betreiberinnen und Betrei-

ber von Anlagen oder Einrichtungen, von 
denen besondere Gefahren ausgehen 

 
unverändert 
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gen von Betriebsabläufen für eine nicht un-
erhebliche Personenzahl zu schwerwiegen-
den Gesundheitsbeeinträchtigungen führen 
können (besonders gefährliche Objekte), 
sind verpflichtet, den Gemeinden auf Ver-
langen die für die Brandschutzbedarfs-, 
Alarm- und Einsatzplanung erforderlichen 
Angaben zu machen. 
 
(2) Die Betreiberinnen und Betreiber sind 
verpflichtet, die Aufgabenträger des Brand-
schutzes, der Hilfeleistung und des Kata-
strophenschutzes bei deren vorbereitenden 
und abwehrenden Maßnahmen zu unter-
stützen. Auf deren Verlangen haben sie im 
Einzelfall insbesondere  
 
1. personelle und sächliche Vorkehrungen 

zu treffen, soweit die besonderen Ge-
fahren mit der üblichen Ausstattung der 
Feuerwehr nicht abgewendet werden 
können. Ersatzweise kann der jeweils 
zuständige Aufgabenträger des Brand-
schutzes, der Hilfeleistung und des Ka-
tastrophenschutzes von den Betreibe-
rinnen und Betreibern verlangen, dass 
sie die Mittel bereitstellen, die benötigt 
werden für Beschaffung, Installation, 
Erprobung der Betriebsbereitschaft, Un-
terhaltung und Ersatz von technischen 
Geräten sowie von Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenständen, die in be-
sonderer Weise vor den Gefährdungen 
aus ihrer Anlage schützen; 

2. unbeschadet weitergehender Vereinba-
rungen die unverzügliche Meldung von 
Störungen in der Anlage oder Einrich-
tung, die ohne das Wirksamwerden ak-
tiver Sicherheitseinrichtungen zu 
schwerwiegenden Gesundheitsbeein-
trächtigen führen können, an die Leit-
stelle für den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung, den Katastrophenschutz und den 
Rettungsdienst sicherzustellen. Dies gilt 
auch, wenn der Zustand oder das 
Emissionsverhalten einer Anlage oder 
Einrichtung während einer Störung 
nicht beurteilt werden kann; 

3. gegen Missbrauch geschützte Verbin-
dungen einzurichten und zu unterhal-
ten, welche die Kommunikation zwi-
schen der Leitstelle für den Brand-
schutz, die Hilfeleistung, den Katastro-
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phenschutz und den Rettungsdienst 
sowie Personen oder Stellen, die für die 
Meldung nach Nummer 2 oder für die 
Leitung der betrieblichen Abwehrmaß-
nahmen eingesetzt werden, auch bei 
Ausfall des öffentlichen Fernmeldenet-
zes sicherzustellen; 

4. entsprechend den örtlichen Erforder-
nissen eine Gebäudefunkanlage einzu-
richten, zu unterhalten und auf dem 
Stand der Technik zu halten; 

5. sich an Übungen und Ausbildungsver-
anstaltungen der Aufgabenträger des 
Brandschutzes, der Hilfeleistung und 
des Katastrophenschutzes nach § 32 
Absatz 3, die einen Unfall in der betref-
fenden Anlage zum Gegenstand haben, 
auf eigene Kosten zu beteiligen. 

 
(3) Der für den Katastrophenschutz zustän-
dige Kreis oder die kreisfreie Stadt kann die 
Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen 
oder Einrichtungen nach Absatz 1 verpflich-
ten, betriebliche Alarm- und Gefahrenab-
wehrpläne zu erstellen und fortzuschreiben. 
 
(4) Für Betreiber regierungsbezirksübergrei-
fender Eisenbahnstrecken tritt an die Stelle 
der für die Gefahrenabwehr zuständigen 
Behörde das für Inneres zuständige Ministe-
rium oder die von ihm bestimmte Bezirksre-
gierung. 
 

§ 30  
Externe Notfallpläne für schwere Unfälle 

mit gefährlichen Stoffen 
 

(1) Für Betriebsbereiche im Sinne der Stör-
fall-Verordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1598) in der jeweils geltenden Fassung, 
für die ein Sicherheitsbericht zu erstellen ist, 
haben die für den Katastrophenschutz zu-
ständigen Kreise und kreisfreien Städte in-
nerhalb von zwei Jahren nach Erhalt der er-
forderlichen Informationen von der Betreibe-
rin oder vom Betreiber einen externen Not-
fallplan als Sonderschutzplan unter ihrer 
oder seiner Beteiligung und unter Berück-
sichtigung des internen Notfallplans (be-
trieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrplan) 
zu erstellen, um 
 

 § 30  
Externe Notfallpläne für schwere Unfälle 

mit gefährlichen Stoffen 
 

unverändert 
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1. Schadensfälle einzudämmen und unter 
Kontrolle zu bringen, so dass die Aus-
wirkungen möglichst gering gehalten 
und Schädigungen der menschlichen 
Gesundheit, der Umwelt und von 
Sachwerten begrenzt werden können, 

2. die erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
und der Umwelt vor den Auswirkungen 
schwerer Unfälle einzuleiten, 

3. notwendige Informationen an die Öf-
fentlichkeit sowie betroffene Behörden 
oder Dienststellen in dem betreffenden 
Gebiet weiterzugeben und 

4. Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Umwelt nach ei-
nem schweren Unfall einzuleiten. 

 
Die zuständigen Kreise und kreisfreien 
Städte können aufgrund der Informationen 
in dem Sicherheitsbericht entscheiden, dass 
sich die Erstellung eines externen Notfall-
plans erübrigt; die Entscheidung ist zu be-
gründen. 
 
(2) Externe Notfallpläne müssen Angaben 
enthalten über 
 
1. Namen oder Stellung der Personen, die 

zur Einleitung von Notfallmaßnahmen 
sowie zur Durchführung und Koordinie-
rung von Maßnahmen außerhalb des 
Betriebsgeländes ermächtigt sind, 

2. Vorkehrungen zur Entgegennahme von 
Frühwarnungen sowie zur Alarmauslö-
sung und zur Benachrichtigung der 
Einsatzkräfte, 

3. Vorkehrungen zur Koordinierung der 
zur Umsetzung des externen Notfall-
plans notwendigen Einsatzmittel, 

4. Vorkehrungen zur Unterstützung von 
Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebs-
gelände, 

5. Vorkehrungen für Abhilfemaßnahmen 
außerhalb des Betriebsgeländes, ein-
schließlich Reaktionsmaßnahmen auf 
Szenarien schwerer Unfälle, wie im Si-
cherheitsbericht beschrieben, unter Be-
rücksichtigung möglicher Domino-
Effekte, einschließlich solcher, die 
Auswirkungen auf die Umwelt haben, 

6. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit und aller benachbarten Be-
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triebe oder Betriebsstätten, die nicht in 
den Anwendungsbereich der Störfall-
Verordnung fallen, über den Unfall so-
wie über das richtige Verhalten und 

7. Vorkehrungen zur Unterrichtung der 
Einsatzkräfte ausländischer Staaten bei 
einem schweren Unfall mit möglichen 
grenzüberschreitenden Folgen. 

 
Die Betreiberin oder der Betreiber eines Be-
triebsbereichs hat dem zuständigen Kreis 
oder der zuständigen kreisfreien Stadt die 
für die Erstellung externer Notfallpläne er-
forderlichen Informationen unverzüglich, 
spätestens jedoch bis zum Ablauf eines 
Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem der Be-
triebsbereich dem Anwendungsbereich der 
Störfall-Verordnung unterfällt, zu übermit-
teln. 
 
(3) Die Entwürfe der externen Notfallpläne 
sind zur Anhörung der Öffentlichkeit für die 
Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
Die geheimhaltungsbedürftigen Teile der 
externen Notfallpläne, insbesondere dem 
Datenschutz unterliegende personenbezo-
gene Angaben, verdeckte Telefonnummern 
oder interne Anweisungen, sind hiervon 
ausgenommen. Ort und Dauer der Ausle-
gung sind vorher öffentlich bekanntzuma-
chen mit dem Hinweis, dass Bedenken und 
Anregungen während der Auslegungsfrist 
vorgebracht werden können. Die fristgemäß 
vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
sind zu prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. 
Haben mehr als 50 Personen Bedenken 
und Anregungen mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt vorgebracht, kann die Mitteilung 
des Ergebnisses der Prüfung dadurch er-
setzt werden, dass diesen Personen die 
Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird. 
Die Stelle, bei der das Ergebnis der Prüfung 
während der Dienststunden eingesehen 
werden kann, ist öffentlich bekanntzuma-
chen. Wird der Entwurf des externen Not-
fallplans nach der Auslegung geändert oder 
ergänzt, ist er erneut auszulegen. Bei der 
erneuten Auslegung kann bestimmt werden, 
dass Bedenken oder Anregungen nur zu 
den geänderten oder ergänzten Teilen vor-
gebracht werden können. Werden durch die 
Änderung oder Ergänzung des Entwurfs die 
Grundzüge der Planung nicht berührt oder 
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sind Änderungen oder Ergänzungen im Um-
fang geringfügig oder von geringer Bedeu-
tung, kann von einer erneuten öffentlichen 
Auslegung abgesehen werden.  
 
(4) Die Kreise und kreisfreien Städte haben 
die von ihnen erstellten externen Notfallplä-
ne in angemessenen Abständen von höchs-
tens drei Jahren unter Beteiligung der Be-
treiberin oder des Betreibers und unter Be-
rücksichtigung des internen Notfallplans zu 
überprüfen, zu erproben und erforderlichen-
falls zu überarbeiten und auf den neuesten 
Stand zu bringen. Bei dieser Überprüfung 
sind Veränderungen in den Betrieben und 
den Notdiensten, neue technische Erkennt-
nisse und Erkenntnisse darüber, wie bei 
schweren Unfällen zu handeln ist, zu be-
rücksichtigen. Werden externe Notfallpläne 
nach der Überprüfung geändert oder aktua-
lisiert, sind sie erneut gemäß Absatz 3 aus-
zulegen. 
 

§ 31  
Externe Notfallpläne für bergbauliche 

Abfallentsorgungseinrichtungen 
 

Für die Erstellung externer Notfallpläne bei 
Abfallentsorgungseinrichtungen der Katego-
rie A im Sinne von § 22a Allgemeine Bun-
desbergverordnung vom 23. Oktober 1995 
(BGBl. I S. 1466), die zuletzt durch Artikel 5 
Absatz 5 des Gesetzes vom 24. Februar 
2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist, 
gilt § 30 entsprechend mit folgenden Maß-
gaben:  
 
1. § 30 Absatz 1 Satz 2 ist nicht anwend-

bar. 
2. Die Unternehmerin oder der Unterneh-

mer hat vor Inbetriebnahme einer Ab-
fallentsorgungseinrichtung die zur Er-
stellung externer Notfallpläne erforderli-
chen Informationen an den zuständigen 
Kreis oder die zuständige kreisfreie 
Stadt zu übermitteln. 

 

 § 31  
Externe Notfallpläne für bergbauliche 

Abfallentsorgungseinrichtungen 
 

unverändert 

§ 32  
Ausbildung, Fortbildung und Übungen 

 
(1) Die Gemeinden führen die Grundausbil-
dung der Angehörigen öffentlicher Feuer-
wehren durch und bilden diese fort. Die wei-

 § 32  
Ausbildung, Fortbildung und Übungen 

 
unverändert 
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tergehende Aus- und Fortbildung der Ange-
hörigen öffentlicher Feuerwehren obliegt 
den Kreisen und kreisfreien Städten. Die 
Führungsausbildung und -fortbildung sowie 
die Vermittlung spezieller Fachkenntnisse 
erfolgt durch die zentrale Aus- und Fortbil-
dungsstätte des Landes. 
 
(2) Für die Aus- und Fortbildung ihrer Ein-
satz- und Führungskräfte sind die anerkann-
ten Hilfsorganisationen verantwortlich. 
 
(3) Die Leistungsfähigkeit des Brandschut-
zes, der Hilfeleistung und des Katastro-
phenschutzes ist durch Übungen und ande-
re Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zu 
erproben und zu stärken. Das Land unter-
stützt die kreisfreien Städte und Kreise bei 
der Aus- und Fortbildung der Angehörigen 
der Krisenstäbe und Einsatzleitungen bei 
Großeinsatzlagen und Katastrophen sowie 
die darüber hinaus dabei mitwirkenden Per-
sonen durch geeignete Veranstaltungen. 
 
(4) Die Ausbildungseinrichtungen der Ge-
meinden, der Kreise und des Landes stehen 
Dritten gegen Kostenerstattung zur Verfü-
gung. Den anerkannten Hilfsorganisationen 
kann eine kostenfreie Nutzung ermöglicht 
werden. 
 
(5) Angehörige der Feuerwehr haben jähr-
lich eine fachbezogene feuerwehrtechni-
sche Fortbildung zu absolvieren. 
 

Teil 5 
Durchführung der Abwehrmaßnahmen 

 
Kapitel 1: Einsatzleitung 

 
§ 33  

Einsatzleitung 
 

Die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem 
Gesetz erforderlichen Abwehrmaßnahmen 
werden von der durch die Gemeinde be-
stellten Einsatzleiterin oder dem durch die 
Gemeinde bestellten Einsatzleiter geleitet. 
Bis zur Übernahme der Einsatzleitung durch 
die bestellte Einsatzleiterin oder den bestell-
ten Einsatzleiter, leitet die oder der zuerst 
am Einsatzort eintreffende oder bisher dort 
tätige Einheitsführerin oder Einheitsführer 

 Teil 5 
Durchführung der Abwehrmaßnahmen 

 
Kapitel 1: Einsatzleitung 

 
§ 33  

Einsatzleitung 
 

unverändert 
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den Einsatz. Bei Großeinsatzlagen oder Ka-
tastrophen ist § 37 zu beachten. 
 

§ 34  
Befugnisse der Einsatzleitung 

 
(1) Die Einsatzleitung ist befugt, den Einsatz 
der Feuerwehren sowie der Einheiten des 
Katastrophenschutzes zu regeln, erforderli-
che Einsatzmaßnahmen zu treffen und zu-
sätzliche Einsatzmittel und Einsatzkräfte 
über die Leitstelle anzufordern. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Einsatzleitung veranlasst nach 
pflichtgemäßem Ermessen die zur Erfüllung 
der Aufgaben nach diesem Gesetz an der 
Einsatzstelle notwendigen Maßnahmen, 
soweit die Polizei oder andere Stellen nicht 
in der Lage sind, in eigener Zuständigkeit 
entsprechende Maßnahmen zu treffen. Sie 
hat insoweit die Befugnisse nach dem Ge-
setz über Aufbau und Befugnisse der Ord-
nungsbehörden vom 13. Mai 1980 (GV. 
NW. S. 528) in der jeweils geltenden Fas-
sung. Soweit dies zur Abwehr von Gefahren 
nach § 1 Absatz 1 erforderlich ist, kann die 
Einsatzleitung insbesondere das Betreten 
des Einsatzgebietes oder einzelner Ein-
satzbereiche verbieten, Personen von dort 
verweisen, das Einsatzgebiet oder einzelne 
Einsatzbereiche sperren und räumen las-
sen.  
 
(3) Die Polizei nimmt eigene Aufgaben nach 
§ 1 des Polizeigesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. 
NRW. S. 441) in der jeweils geltenden Fas-
sung wahr. Die Polizei leistet den für die 
Gefahrenabwehr nach diesem Gesetz zu-
ständigen Behörden Vollzugshilfe gemäß 
den §§ 47 bis 49 des Polizeigesetzes und 
Amtshilfe gemäß den §§ 4 bis 8 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), in der jeweils gel-
tenden Fassung. 
 

 § 34  
Befugnisse der Einsatzleitung 

 
(1) Die Einsatzleitung ist befugt, den Einsatz 
der Feuerwehren sowie der Einheiten des 
Katastrophenschutzes zu regeln, erforderli-
che Einsatzmaßnahmen zu treffen und zu-
sätzliche Einsatzmittel und Einsatzkräfte 
über die Leitstelle anzufordern. Gemeinsa-
me Einsätze von Feuerwehr, Rettungs-
dienst und des Katastrophenschutzes sind 
so zu organisieren, dass ein abgestimmtes 
Handeln unter einheitlicher Leitung gewähr-
leistet ist. 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
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(4) Maßnahmen der Einsatzleitung, der Po-
lizei oder anderer zuständiger Stellen sollen 
im gegenseitigen Einvernehmen angeordnet 
oder aufgehoben werden. 
 
(5) Kann die Einsatzleitung die notwendigen 
Maßnahmen nicht selber veranlassen, ste-
hen die Befugnisse nach Absatz 2 den von 
ihr hiermit beauftragten Personen zu. 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
(5) unverändert 

Kapitel 2: Krisenmanagement 
 

§ 35  
Grundsätze für das Krisenmanagement 

 
(1) Bei Großeinsatzlagen und Katastrophen 
leiten und koordinieren die kreisfreien Städ-
te und Kreise die Abwehrmaßnahmen. Sie 
richten Krisenstäbe und Einsatzleitungen 
ein.  
 
(2) Krisenstab und Einsatzleitung arbeiten 
sich unter der Führung der Oberbürgermeis-
terin oder des Oberbürgermeisters, der 
Landrätin oder des Landrats in getrennten 
Stäben gegenseitig zu. 
 
(3) Sobald ein Kreis die Leitung und Koordi-
nierung übernimmt, teilt er dies den kreis-
angehörigen Gemeinden mit und veranlasst 
unverzüglich alle weiteren Maßnahmen. Die 
Beendigung der Leitung und Koordinierung 
ist ebenfalls mitzuteilen. 
 
(4) Die Mitglieder des Krisenstabs und der 
Einsatzleitung sind laufend aus- und fortzu-
bilden. Übungen sind regelmäßig durchzu-
führen. 
 
(5) Kreise und kreisangehörige Gemeinden 
stimmen ihre Gefahrenabwehrmaßnahmen 
ab. Dazu können die kreisangehörigen Ge-
meinden Stäbe für außergewöhnliche Er-
eignisse (SAE) bilden. 
 

 Kapitel 2: Krisenmanagement 
 

§ 35  
Grundsätze für das Krisenmanagement 

 
unverändert 

§ 36  
Krisenstab bei Großeinsatzlagen und Ka-

tastrophen 
 

(1) Der Krisenstab des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt koordiniert und trifft alle im 
Zusammenhang mit dem Schadensereignis 
stehenden und zur Gefahrenabwehr erfor-

 § 36  
Krisenstab bei Großeinsatzlagen und Ka-

tastrophen 
 

unverändert 
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derlichen administrativ-organisatorischen 
Maßnahmen. Er stellt insbesondere ein ge-
ordnetes Melde- und Berichtswesen sicher. 
 
(2) Der Krisenstab des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt kann allen für den Einsatz-
bereich zuständigen unteren Landesbehör-
den Weisungen erteilen.  
 
(3) Das Weisungsrecht übergeordneter 
Fachbehörden bleibt unberührt. 
 

§ 37  
Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen und 

Katastrophen 
 

(1) Die Einsatzleitung veranlasst alle opera-
tiv-taktischen Maßnahmen zur Abwehr der 
Gefahren und zur Begrenzung der Schäden 
durch Führung und Leitung der Einsatzkräf-
te und Einheiten. 
 
(2) Die Kreise und kreisfreien Städte bestel-
len vorbereitend Einsatzleiterinnen oder 
Einsatzleiter sowie Vertreterinnen und Ver-
treter. Diese leiten im Rahmen ihres Auftra-
ges und der ihnen erteilten Weisungen alle 
Einsatzmaßnahmen und können allen ein-
gesetzten Kräften Weisungen erteilen. Das 
Gleiche gilt für die Hilfe leistenden Kräfte 
des Bundes oder anderer Länder für die 
Dauer der Hilfeleistung. Bis zur Übernahme 
der Einsatzleitung durch die bestellte Ein-
satzleiterin oder den bestellten Einsatzleiter 
werden ihre oder seine Aufgaben von der 
oder dem zuerst am Einsatzort eintreffen-
den oder dort bisher tätigen Einheitsführerin 
oder Einheitsführer wahrgenommen. 
 

 § 37  
Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen und 

Katastrophen 
 

unverändert 

§ 38  
Auskunftsstelle 

 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte richten 
Auskunftsstellen ein, deren Aufgaben auch 
einer anerkannten Hilfsorganisation über-
tragen werden können. Die Auskunftsstelle 
ist bei Bedarf zu aktivieren. 
 
(2) Das Land stellt eine zentrale Auskunfts-
stelle bereit. Diese unterstützt bei Bedarf 
auf Anforderung die aktivierte Auskunftsstel-
le des Kreises oder der kreisfreien Stadt. 
 

 § 38  
Auskunftsstelle 

 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte aktivie-
ren bei Bedarf Auskunftsstellen, deren Auf-
gaben auch einer anerkannten Hilfsorgani-
sation übertragen werden können. 
 
 
(2) unverändert 
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(3) In Auskunftsstellen dürfen personenbe-
zogene Daten zum Zwecke der Vermissten-
suche und der Familienzusammenführung 
verarbeitet werden. Sie dürfen Angehörigen 
oder sonstigen Personen übermittelt wer-
den, bei denen aufgrund ihrer Angaben of-
fensichtlich ist, dass die Datenübermittlung 
im Interesse der betroffenen Person liegt 
und sie in Kenntnis der Sachlage ihre Ein-
willigung hierzu erteilen würde. 
 

(3) unverändert 

Kapitel 3: Überörtliche Hilfeleistung 
 

§ 39  
Gegenseitige und landesweite Hilfe 

 
(1) Gemeinden und Kreise sind einander 
zur Hilfeleistung verpflichtet, wenn nicht die 
Wahrnehmung dringender eigener Aufga-
ben vorrangig ist. Hilfe leisten zudem 
 
1. die Landesbehörden und Einrichtungen 

des Landes, 
2. die sonstigen der Aufsicht des Landes 

unterstehenden Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie 

3. die anerkannten Hilfsorganisationen. 
 
(2) Die Hilfe ist nur auf Anforderung zu leis-
ten. Die Hilfeleistung unmittelbar angren-
zender Gemeinden und Kreise sowie inner-
halb der Kreise wird direkt angefordert. Die 
Anforderung erfolgt über die Leitstelle. Wei-
tere Hilfeleistungen sind über die obere 
Aufsichtsbehörde (§ 53 Absatz 2) anzufor-
dern. Die Anforderung der weiteren Hilfe-
leistungen erfolgt auf der Grundlage der von 
dem für Inneres zuständigen Ministerium 
ergangenen Vorgaben zur landesweiten Hil-
fe. 
 
(3) Für die Hilfeleistung der Behörden und 
Einrichtungen des Bundes und der übrigen 
Länder gelten die Grundsätze der Amtshilfe 
(Artikel 35 des Grundgesetzes). Besondere 
Regelungen bleiben unberührt. Die Mitwir-
kung der Bundesanstalt Technisches Hilfs-
werk erfolgt gemäß ihrer Aufgabenzuwei-
sung nach dem THW-Gesetz vom 22. Ja-
nuar 1990 (BGBl. I S. 118) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 

 Kapitel 3: Überörtliche Hilfeleistung 
 

§ 39  
Gegenseitige und landesweite Hilfe 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Hilfe ist nur auf Anforderung zu leis-
ten. Die Anforderung erfolgt über die ein-
heitliche Leitstelle. Landesweit koordinierte 
Hilfeleistungen sind über die obere Auf-
sichtsbehörde (§ 53 Absatz 2) anzufordern. 
Die Anforderung der landesweit koordinier-
ten Hilfeleistungen erfolgt auf der Grundlage 
der von dem für Inneres zuständigen Minis-
terium ergangenen Vorgaben zur landes-
weiten Hilfe. Die Hilfeleistung unmittelbar 
angrenzender Gemeinden und Kreise sowie 
innerhalb der Kreise wird direkt angefordert. 
 
(3) unverändert 
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(4) Mit Ausnahme der Kosten für besondere 
Sachaufwendungen haben die Feuerweh-
ren unmittelbar angrenzender Gemeinden 
bei Schadenfeuer unentgeltlich Hilfe zu leis-
ten.  
 
(5) Die Betriebsfeuerwehren und die Werk-
feuerwehren sind zur Hilfe außerhalb des 
Betriebes oder der Einrichtung verpflichtet. 
Dies gilt nicht, wenn die besondere Eigenart 
des Betriebes die ständige Anwesenheit der 
angeforderten Einheiten der Werkfeuerwehr 
erfordert.  
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 

§ 40  
Auswärtige Hilfe 

 
(1) Außerhalb des Landes sollen Gemein-
den und Kreise, einschließlich der in ihrem 
Auftrag tätigen anerkannten Hilfsorganisati-
onen, auf Anforderung Hilfe leisten, soweit 
dadurch nicht dringende eigene Aufgaben 
wesentlich beeinträchtigt werden. 
 
(2) Einsätze außerhalb des Landes bedür-
fen der unverzüglichen Anzeige bei der 
obersten Aufsichtsbehörde, sofern der Ein-
satz nicht in Erfüllung einer Vereinbarung 
zur Hilfeleistung unmittelbar angrenzender 
Gemeinden anderer Länder durchgeführt 
wird. 
 
(3) Einsätze im Ausland bedürfen der vorhe-
rigen Zustimmung der obersten Aufsichts-
behörde, sofern der Einsatz nicht in Erfül-
lung einer Vereinbarung zur Hilfeleistung im 
benachbarten Ausland oder der Hilfe unmit-
telbar angrenzender Gemeinden anderer 
Länder durchzuführen ist. Die unmittelbare 
Aufsichtsbehörde kann dem Einsatz im be-
nachbarten Grenzgebiet vorläufig zustim-
men, wenn die sofortige Hilfeleistung ange-
fordert wurde und geboten erscheint. Bei 
Einsätzen im Ausland bestimmt die dem 
Einsatz zustimmende Behörde, welcher 
deutschen Stelle die eingesetzten Kräfte un-
terstehen. 
 
(4) Die oberste Aufsichtsbehörde kann 
Einsätze außerhalb des Landes anordnen. 
Sofern das Land für einen Einsatz die zent-
rale Koordinierung übernommen hat, dürfen 
Hilfeleistungen nur nach Anordnung oder 

 § 40  
Auswärtige Hilfe 

 
unverändert 
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Zustimmung durch das Land erfolgen. 
 

Teil 6 
Rechte und Pflichten der Bevölkerung 

 
§ 41  

Vermeidung von Gefahren 
 

Jede Person hat die Pflicht, sich so zu ver-
halten, dass Menschen und erhebliche 
Sachwerte nicht gefährdet werden. Soweit 
erforderlich und den Umständen nach zu-
mutbar, sind bestehende Gefahren zu be-
kämpfen. 
 

 Teil 6 
Rechte und Pflichten der Bevölkerung 

 
§ 41  

Vermeidung von Gefahren 
 

unverändert 

§ 42  
Meldepflicht 

 
Die Person, die ein Schadenfeuer, einen 
Unglücksfall oder ein anderes Ereignis be-
merkt, durch das Menschen oder erhebliche 
Sachwerte gefährdet sind, ist verpflichtet, 
unverzüglich die Feuerwehr oder die Polizei 
zu benachrichtigen, sofern sie die Gefahr 
nicht selbst beseitigt oder beseitigen kann. 
Eine Person, die um Übermittlung einer Ge-
fahrenmeldung ersucht wird, ist im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten hierzu verpflichtet, wenn 
die ersuchende Person zur Gefahrenmel-
dung nicht selbst imstande ist. 
 

 § 42  
Meldepflicht 

 
unverändert 

§ 43  
Hilfeleistungspflichten 

 
(1) Personen, die mindestens das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, sind bei Bränden, 
Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen 
unter den Voraussetzungen des § 19 des 
Ordnungsbehördengesetzes auf Anordnung 
der Einsatzleitung zur Hilfeleistung ver-
pflichtet.  
 
(2) Dringend benötigte Hilfsmittel, insbe-
sondere Fahrzeuge oder Geräte, sind unter 
den Voraussetzungen des § 19 des Ord-
nungsbehördengesetzes auf Anordnung der 
Einsatzleitung von jedermann zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
(3) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie 
Besitzerinnen und Besitzer von Gegenstän-
den, durch die der Einsatz behindert wird, 
sind verpflichtet, diese auf Weisung der 

 § 43  
Hilfeleistungspflichten 

 
unverändert 
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Einsatzkräfte wegzuräumen oder ihre Ent-
fernung zu dulden. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Übungen 
entsprechend, soweit dies zur Erreichung 
des Übungsziels dringend erforderlich ist. 
 
(5) Personen, die an den Hilfsmaßnahmen 
oder Übungen nicht beteiligt sind, dürfen 
diese nicht stören oder andere gefährden. 
Sie sind verpflichtet, die Anweisungen der 
Einsatzleitung, insbesondere Platzverweise 
und Sperrungen von Einsatzgebieten sowie 
die Aufforderung zur Beseitigung störender 
Gegenstände unverzüglich zu befolgen.  
 

§ 44  
Pflichten der Grundstückseigentümerin-
nen und -eigentümer, Grundstücksbesit-

zerinnen und -besitzer 
 

(1) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie 
Besitzerinnen und Besitzer von Gebäuden 
und Grundstücken sind verpflichtet, die 
Brandverhütungsschau und die Anbringung 
von Feuermelde- und Alarmeinrichtungen, 
Kommunikationseinrichtungen für Zwecke 
des Brandschutzes, der Hilfeleistung und 
des Katastrophenschutzes sowie von Hin-
weisschildern zur Gefahrenbekämpfung oh-
ne Entschädigung zu dulden. Eine Entschä-
digung ist nur dann zu leisten, wenn die Ei-
gentümerin oder der Eigentümer, die Besit-
zerin oder der Besitzer das Gebäude oder 
Grundstück gewerblich zur Vermietung von 
Kommunikationsflächen nutzt.  
 
(2) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie 
Besitzerinnen und Besitzer der von Scha-
denfeuern, Unglücksfällen oder öffentlichen 
Notständen betroffenen Grundstücke, Ge-
bäude oder Schiffe sind verpflichtet, den 
beim Einsatz tätigen Kräften Zutritt zu ge-
statten und Arbeiten zur Abwendung der 
Gefahr zu dulden. Sie haben Wasservorrä-
te, die sich in ihrem Besitz befinden oder 
auf ihren Grundstücken gewonnen werden 
können, sowie sonstige Hilfsmittel, insbe-
sondere für die Schadensbekämpfung ver-
wendbare Geräte, auf Anforderung zur Ver-
fügung zu stellen und zur Benutzung zu 
überlassen. Sie haben ferner die von der 
Einsatzleitung im Interesse eines wirkungs-

 § 44  
Pflichten der Grundstückseigentümerin-
nen und -eigentümer, Grundstücksbesit-

zerinnen und -besitzer 
 

unverändert 
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vollen Einsatzes und zur Verhütung einer 
weiteren Ausdehnung des Schadensfalles 
angeordneten Maßnahmen wie Räumung 
von Grundstücken, Gebäuden und Schiffen, 
Beseitigung von Bäumen, Sträuchern und 
Pflanzen, von Einfriedungen, Gebäudeteilen 
und Gebäuden zu dulden. Diese Maßnah-
men dürfen nicht zu Schäden führen, die 
erkennbar außer Verhältnis zu dem beab-
sichtigten Erfolg stehen. 
 
(3) Die Verpflichtung nach Absatz 2 haben 
auch die Eigentümerinnen und Eigentümer 
sowie die Besitzerinnen und Besitzer der 
umliegenden Grundstücke, Gebäude und 
Schiffe. 
 
(4) Das Betretungsrecht nach Absatz 2 Satz 
1 und Absatz 3 gilt auch zur Erkundung und 
für Übungszwecke, soweit dies wegen der 
Ausdehnung, des Gefährdungspotentials 
oder der Besonderheit des Objektes zur 
Vorbereitung auf einen Einsatzfall erforder-
lich ist. 
 

§ 45  
Entschädigung 

 
(1) Ein Schaden, den jemand erleidet, weil 
sie oder er 
 
1. nach § 43 Absatz 1 bis 4 oder § 44 Ab-

satz 3 oder 4 in Anspruch genommen 
wird oder 

2. bei einem Schadensereignis nach die-
sem Gesetz Hilfe leistet,  

 
ist in entsprechender Anwendung der §§ 39 
bis 43 des Ordnungsbehördengesetzes zu 
ersetzen.  
 
(2) Entschädigungspflichtig ist die Gemein-
de des Schadensortes. § 42 Absatz 2 des 
Ordnungsbehördengesetzes findet entspre-
chende Anwendung. 
 

 § 45  
Entschädigung 

 
unverändert 

§ 46  
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten gelten die Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 

 § 46  
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
unverändert 
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9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542) in der je-
weils geltenden Fassung nach Maßgabe 
der folgenden Absätze. 
 
(2) Zur Vorbereitung und Durchführung vor-
beugender und abwehrender Maßnahmen 
gegen Gefahren im Sinne des § 1 Absatz 1 
dürfen die mit der Wahrnehmung dieser 
Aufgaben betrauten Behörden der Aufga-
benträger und die hierbei mitwirkenden Or-
ganisationen und Einrichtungen personen-
bezogene Daten verarbeiten. Dies gilt ins-
besondere für Leitstellen und Auskunftsstel-
len nach Maßgabe der § 28 und § 38.  
 
(3) Personenbezogene Daten sind grund-
sätzlich bei der betroffenen Person mit de-
ren Kenntnis zu erheben. Bei Dritten dürfen 
personenbezogene Daten erhoben werden, 
soweit dies zum Schutz von Leben und Ge-
sundheit, zur Sicherstellung einer wirksa-
men Gefahrenabwehr oder zur Geltendma-
chung von Kostenersatzansprüchen benö-
tigten Angaben bei der betroffenen Person 
nicht oder nicht rechtzeitig erhoben werden 
können.  
 
(4) Die nach § 28 Absatz 5 und § 38 Absatz 
3 gespeicherten Daten dürfen in anonymi-
sierter Form auch zu statistischen Zwecken 
und zur Evaluation verarbeitet sowie zur 
Aus- und Fortbildung genutzt werden. Die 
erhobenen Daten dürfen zu wissenschaftli-
chen Zwecken genutzt werden, wenn die 
darin enthaltenen personenbezogenen Da-
ten vorher anonymisiert wurden. § 28 Da-
tenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen findet 
Anwendung. 
 
(5) Auf der Grundlage dieses Gesetzes ver-
arbeitete personenbezogene Daten sind 
unverzüglich zu löschen, wenn sie für die 
Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erhoben 
wurden, nicht mehr erforderlich sind.  
 
(6) Die nach § 28 Absatz 5 gespeicherten, 
nicht anonymisierten Aufzeichnungen sind 
spätestens nach sechs Monaten zu lö-
schen, es sei denn, dass sie zum Nachweis 
ordnungsgemäßer Ausführung der Aufgabe 
noch erforderlich sind oder Grund zu der 
Annahme besteht, dass durch die Löschung 
schutzwürdige Belange der oder des Be-
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troffenen beeinträchtigt werden. Auf die Do-
kumentation des Funkverkehrs sowie die 
Datenerhebung in Auskunftsstellen nach 
§ 38 Absatz 3 findet Satz 1 mit der Maßga-
be Anwendung, dass die Daten des Funk-
verkehrs spätestens nach drei Monaten und 
die in Auskunftsstellen erhobenen Daten 
spätestens nach einem Monat zu löschen 
sind.  
 
(7) Nach Absatz 6 aufzubewahrende Daten 
sind zu sperren und mit einem Sperrver-
merk zu versehen. Die §§ 8 und 10 des Da-
tenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen fin-
den Anwendung.  
 

§ 47  
Datenübermittlung 

 
Behörden und Einrichtungen mit den Auf-
gabenbereichen Umwelt-, Immissions- und 
Arbeitsschutz, Bauaufsichtsbehörden, 
Forstbehörden und Wasserbehörden über-
mitteln den Gemeinden und Kreisen die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Ge-
setz erforderlichen Daten. Zu diesen Infor-
mationen gehören insbesondere 
 
1. der Ort und die Lage besonders ge-

fährdeter oder gefährlicher Objekte, 
2. die Namen und Anschriften der Eigen-

tümerinnen und Eigentümer, Besitze-
rinnen und Besitzer, Betreiberinnen und 
Betreiber sowie von Personen, die mit 
besonderen Funktionen in der Gefah-
renabwehr betraut sind, 

3. die Lagerung, Art, Beschaffenheit und 
Menge vorhandener und möglicher-
weise entstehender Stoffe, von denen 
Gefahren ausgehen können, 

4. das Ausbreitungs- und Wirkungsverhal-
ten der vorhandenen und möglicher-
weise entstehenden Stoffe, 

5. die Bewertung der Gefahren für die An-
lage und ihre Umgebung und 

6. die vorhandenen und möglichen Vor-
kehrungen zum Schutz gegen Gefah-
ren sowie die möglichen Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Schäden. 

 

 § 47  
Datenübermittlung 

 
(1) Behörden und Einrichtungen mit den 
Aufgabenbereichen Umwelt-, Immissions- 
und Arbeitsschutz, Bauaufsichtsbehörden, 
Forstbehörden und Wasserbehörden über-
mitteln den Gemeinden und Kreisen die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Ge-
setz erforderlichen Daten. Zu diesen Infor-
mationen gehören insbesondere 
 
1. der Ort und die Lage besonders ge-

fährdeter oder gefährlicher Objekte, 
2. die Namen und Anschriften der Eigen-

tümerinnen und Eigentümer, Besitze-
rinnen und Besitzer, Betreiberinnen und 
Betreiber sowie von Personen, die mit 
besonderen Funktionen in der Gefah-
renabwehr betraut sind, 

3. die Lagerung, Art, Beschaffenheit und 
Menge vorhandener und möglicher-
weise entstehender Stoffe, von denen 
Gefahren ausgehen können, 

4. das Ausbreitungs- und Wirkungsverhal-
ten der vorhandenen und möglicher-
weise entstehenden Stoffe, 

5. die Bewertung der Gefahren für die An-
lage und ihre Umgebung und 

6. die vorhandenen und möglichen Vor-
kehrungen zum Schutz gegen Gefah-
ren sowie die möglichen Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Schäden. 

 
(2) Unternehmen oder Einrichtungen, die 
die örtliche Energie- und Wasserversorgung 
sicherstellen, sind gegenüber den Gemein-
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den und Kreisen verpflichtet, Auskunft zu 
geben über  
 
1.  Ort und Lage von besonders zu schüt-

zenden Einrichtungen mit wesentlichen 
Funktionen für die Versorgung der Be-
völkerung und 

2.  die räumliche Ausdehnung von Versor-
gungsausfällen zeitnah nach dem Ein-
tritt und deren voraussichtliche Dauer. 

 
§ 48  

Einschränkung von Grundrechten 
 

Durch dieses Gesetz werden das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 
1 des Grundgesetzes), auf körperliche Un-
versehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes), auf Freiheit der Person 
(Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgeset-
zes) und auf die Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) einge-
schränkt. 
 

 § 48  
Einschränkung von Grundrechten 

 
unverändert 

§ 49  
Bußgeldvorschriften 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
 
1. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 der 

Dienstleistungspflicht in der Pflichtfeu-
erwehr nicht nachkommt, 

2. vorsätzlich oder fahrlässig einer Anzei-
gepflicht nach § 27 Absatz 1 Satz 1 
zuwiderhandelt, 

3. vorsätzlich oder fahrlässig einer auf-
grund des § 27 Absatz 3 ergangenen 
vollziehbaren Anordnung zuwiderhan-
delt, 

4. entgegen § 29 Absatz 1 die für die Ge-
fahrenabwehrplanung erforderlichen 
Angaben nicht macht, 

5. entgegen § 29 Absatz 2 die Meldung 
von Störungen in der Anlage oder Ein-
richtung unterlässt, keine gegen Miss-
brauch geschützten Verbindungen ein-
richtet und unterhält oder sich nicht an 
angeordneten Übungen und Ausbil-
dungsveranstaltungen nach § 32 Ab-
satz 3 beteiligt, 

6. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 2 oder 
§ 30 Absatz 4 Satz 1 sowie § 31 die für 

 § 49  
Bußgeldvorschriften 

 
unverändert 
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die Erstellung, Überprüfung, Erprobung 
oder Überarbeitung externer Notfallplä-
ne erforderlichen Informationen nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 
übermittelt, 

7. entgegen § 42 eine Meldung nicht oder 
nicht rechtzeitig erstattet oder übermit-
telt, 

8. entgegen § 43 Absatz 1 nicht Hilfe leis-
tet oder entgegen § 43 Absatz 2 ein 
Hilfsmittel oder ein Fahrzeug nicht 
stellt, 

9. entgegen § 43 Absatz 3 Gegenstände 
nicht wegräumt oder ihre Entfernung 
nicht duldet, 

10. eine Anweisung gemäß § 43 Absatz 5 
Satz 2 nicht befolgt, 

11. entgegen § 44 Absatz 2 oder 3 den Zu-
tritt oder die Arbeiten nicht duldet, 
Wasservorräte oder sonstige Hilfsmittel 
auf Anordnung nicht zur Verfügung 
stellt oder nicht zur Benutzung über-
lässt oder die von der Einsatzleitung 
angeordneten Maßnahmen nicht dul-
det. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu einer Höhe von 50000 Eu-
ro geahndet werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 18 
des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. 
I S. 3786) geändert worden ist, ist die örtli-
che Ordnungsbehörde. 
 

Teil 7 
Kosten 

 
§ 50  

Kostenträger 
 

(1) Die Gemeinden und Kreise haben die 
Kosten für die ihnen nach diesem Gesetz 
obliegenden oder übernommenen Aufgaben 
zu tragen. 
 
(2) Mit Ausnahme der von den Kreisen zu 
übernehmenden Kosten für die Leitung und 
Koordinierung von Einsätzen gemäß § 4 

 Teil 7 
Kosten 

 
§ 50  

Kostenträger 
 

unverändert 
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Absatz 2 und der Kosten für die Hilfeleis-
tung bei Schadenfeuer durch Feuerwehren 
unmittelbar angrenzender Gemeinden im 
Rahmen des § 39 Absatz 4 tragen die Ge-
meinden die Kosten der in ihrem Gebiet und 
den nach § 3 Absatz 6 zugewiesenen zu-
sätzlichen Einsatzbereichen durchgeführten 
Abwehrmaßnahmen. 
 
(3) Kreisangehörige Gemeinden haben dem 
Kreis geleistete Ausgaben für Übungen so-
wie für Aus- und Fortbildungsveranstaltun-
gen, die durch die Gemeinde angeordnet 
wurden zu ersetzen. 
 
(4) Das Land trägt die Kosten für die von 
ihm nach § 5 Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 
4 wahrzunehmenden Aufgaben, für die von 
ihm nach § 5 Absatz 5 getroffenen Maß-
nahmen und Anordnungen und für die von 
ihm nach § 40 Absatz 4 angeordnete aus-
wärtige Hilfe. Für die Kostentragung nach § 
40 Absatz 4 gelten die Kostenregelungen 
der Amtshilfe. Das Land übernimmt die Kos-
ten seiner Aus- und Fortbildungsveranstal-
tungen für die in Krisenstäben und Einsatz-
leitungen bei Großeinsatzlagen und Kata-
strophen mitwirkenden Personen  
(§ 32 Absatz 3 Satz 2). 
 
(5) Das Land trägt die Kosten für die zentra-
le Aus- und Fortbildungsstätte mit Kompe-
tenzzentren zur Verbesserung und Weiter-
entwicklung des Brandschutzes, der Hilfe-
leistung und des Katastrophenschutzes. Zu 
den Kosten gehören die Aufwendungen für 
Unterkunft und Verpflegung der Veranstal-
tungsteilnehmerinnen und Veranstaltungs-
teilnehmer. Die von den Gemeinden auf-
grund der Teilnahme von ehrenamtlichen 
Angehörigen öffentlicher Feuerwehren an 
Aus- und Fortbildungen zu ersetzenden Ar-
beitsentgelte und Verdienstausfälle (§ 21 
Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 3) und Kin-
derbetreuungskosten (§ 22 Absatz 1 Satz 2 
und 3) werden ihnen vom Land erstattet. 
Entsprechende Ausgaben werden den Krei-
sen bei Teilnahme von ehrenamtlichen 
Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrand-
meistern, ihren Stellvertreterinnen und 
Stellvertretern an Lehrgängen (§ 12 Absatz 
7) vom Land ersetzt. Für alle ehrenamtli-
chen Angehörigen der Feuerwehren sowie 
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die ehrenamtlichen Kreisbrandmeisterinnen 
und Kreisbrandmeister, Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter erstattet das Land den 
Gemeinden und Kreisen die notwendigen 
Fahrgelder. 
 
(6) Das Land leistet Zuschüsse zu den Kos-
ten des Brandschutzes der Gemeinden und 
Kreise. Ausgenommen sind die Ausbildung 
und Fortbildung auf Gemeinde- und Kreis-
ebene sowie der vorbeugende Brandschutz. 
 
(7) Die Kosten der Betriebsfeuerwehren und 
der Werkfeuerwehren tragen die Betriebe 
oder Einrichtungen. In Fällen einer Hilfeleis-
tung gemäß § 39 Absatz 5 können die Be-
triebe oder Einrichtungen Kostenersatz ver-
langen. Gleiches gilt für die von Gemeinden 
oder Kreisen angeordnete Mitwirkung an 
Übungen, es sei denn, diese erfolgt im 
Rahmen der Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung zur Überprüfung der Leis-
tungsfähigkeit. 
 
(8) Das Aufkommen aus der Feuerschutz-
steuer ist nur für den Brandschutz und die 
übrigen Aufgaben dieses Gesetzes zu ver-
wenden. 
 
(9) Für Kosten, die aufgrund gesetzlicher 
Regelungen über den Katastrophenschutz 
im Zivilschutz entstehen, gelten die bundes-
rechtlichen Bestimmungen. 
 
(10) Ersatzansprüche der Aufgabenträger 
nach anderen Rechtsvorschriften bleiben 
unberührt. 
 

§ 51  
Kosten der anerkannten Hilfsorganisati-

onen, Zuwendungen des Landes 
 

(1) Die anerkannten Hilfsorganisationen tra-
gen die durch die vorbereitenden Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr aufgrund dieses 
Gesetzes entstehenden Kosten im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten.  
 
(2) Das Land gewährt den anerkannten 
Hilfsorganisationen nach Maßgabe des 
Haushaltsplans Zuwendungen für die im In-
teresse des Landes liegenden Übungen und 
Ausbildungsmaßnahmen und für Verwal-

 § 51  
Kosten der anerkannten Hilfsorganisati-

onen, Zuwendungen des Landes 
 

unverändert 
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tungskosten. Es beschafft im Rahmen eines 
jährlich fortzuschreibenden Ausstattungs-
programms nach Maßgabe des Haushalts-
plans Fahrzeuge, Geräte und Spezialaus-
rüstung und stellt sie den mitwirkenden an-
erkannten Hilfsorganisationen für gemäß § 
18 Absatz 4 Satz 1 aufzustellende Einheiten 
zur Verfügung. Zu den Instandhaltungs- und 
Unterbringungskosten der Ausstattungen für 
diese Einheiten gewährt das Land den an-
erkannten Hilfsorganisationen Beihilfen.  
 

§ 52 
Kostenersatz 

 
(1) Die Einsätze im Rahmen der den Ge-
meinden und Kreisen nach diesem Gesetz 
obliegenden Aufgaben sind unentgeltlich, 
sofern nicht in Absatz 2 etwas anderes be-
stimmt ist. 
 
(2) Die Gemeinden können Ersatz der ihnen 
durch Einsätze entstandenen Kosten ver-
langen 
1. von der Verursacherin oder dem Verur-

sacher, wenn sie oder er die Gefahr 
oder den Schaden vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt hat, 

2. von der Eigentümerin oder dem Eigen-
tümer eines Industrie- oder Gewerbe-
betriebs für die bei einem Brand aufge-
wandten Sonderlösch- und Sonderein-
satzmittel, 

3. von der Betreiberin oder dem Betreiber 
von Anlagen oder Einrichtungen gemäß 
§§ 29 Absatz 1, 30 Absatz 1 Satz 1  
oder 31 im Rahmen ihrer Gefährdungs-
haftung nach sonstigen Vorschriften, 

4. von der Fahrzeughalterin oder dem 
Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder 
der Schaden bei dem Betrieb von  
Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen oder eines Anhängers, der 
dazu bestimmt ist von einem Kraftfahr-
zeug mitgeführt zu werden, entstanden 
ist, sowie von dem Ersatzpflichtigen in 
sonstigen Fällen der Gefährdungshaf-
tung, 

5. von der Transportunternehmerin oder 
dem Transportunternehmer, der Eigen-
tümerin oder dem Eigentümer, der Be-
sitzerin oder dem Besitzer oder sonsti-
gen Nutzungsberechtigten, wenn die 

 § 52 
Kostenersatz 

 
unverändert 
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Gefahr oder der Schaden bei der Be-
förderung von Gefahrstoffen oder ande-
ren Stoffen und Gegenständen, von 
denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Ei-
genschaften oder ihres Zustandes im 
Zusammenhang mit der Beförderung 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung, insbesondere für die 
Allgemeinheit, für wichtige Gemeingü-
ter, für Leben und Gesundheit von 
Menschen sowie für Tiere und Sachen 
ausgehen können oder Wasser gefähr-
denden Stoffen entstanden ist, 

6. von der Eigentümerin oder dem Eigen-
tümer, der Besitzerin oder dem Besitzer 
oder sonstigen Nutzungsberechtigten, 
wenn die Gefahr oder der Schaden 
beim sonstigen Umgang mit Gefahrstof-
fen oder Wasser gefährdenden Stoffen 
gemäß Nummer 5 entstanden ist, so-
weit es sich nicht um Brände handelt, 

7. von der Eigentümerin oder dem Eigen-
tümer, der Besitzerin oder dem Besitzer 
oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
einer Brandmeldeanlage außer in Fäl-
len nach Nummer 8, wenn der Einsatz 
Folge einer nicht bestimmungsgemä-
ßen oder missbräuchlichen Auslösung 
ist, 

8. von einem Sicherheitsdienst, wenn 
dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 
eine Brandmeldung ohne eine für den 
Einsatz der Feuerwehr erforderliche 
Prüfung weitergeleitet hat, 

9. von derjenigen Person, die vorsätzlich 
grundlos oder in grob fahrlässiger Un-
kenntnis der Tatsachen die Feuerwehr 
alarmiert hat. 

 
Zu den Einsatzkosten gehören auch die 
notwendigen Auslagen für die kostenpflich-
tige Hinzuziehung Dritter.  
 
(3) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr 
zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen 
Behörde oder Einrichtung zur Schadens-
verhütung und Schadensbekämpfung, so 
sind der Gemeinde die Kosten für den Ein-
satz vom Rechtsträger der anderen Behör-
de oder Einrichtung zu erstatten, sofern ein 
Kostenersatz nach Absatz 2 Satz 1 nicht 
möglich ist. 
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(4) Der Kostenersatz nach Absatz 2 ist 
durch Satzung zu regeln; hierbei können 
Pauschalbeträge festgelegt werden. Der 
Kostenersatz darf höchstens so bemessen 
werden, dass die nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen 
Kosten gedeckt werden. Zu den Kosten ge-
hören auch die anteilige Verzinsung des An-
lagekapitals und die anteiligen Abschrei-
bungen sowie Verwaltungskosten ein-
schließlich anteiliger Gemeinkosten.  
 
(5) Die Gemeinden können für die Durch-
führung der Brandverhütungsschau (§ 26) 
Gebühren aufgrund einer Satzung erheben. 
Für die Gestellung von Brandsicherheitswa-
chen und für Leistungen der öffentlichen 
Feuerwehren, die über den in diesem Ge-
setz genannten Aufgabenbereich hinausge-
hen, können die Gemeinden Entgelte erhe-
ben.  
 
(6) Sofern die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer, die Besitzerin oder der Besitzer oder 
sonstige Nutzungsberechtigte, die oder der 
besondere Maßnahmen der Löschwasser-
versorgung zu treffen hat, nicht in der Lage 
ist, die erforderliche Menge Löschwasser 
selbst oder aufgrund einer Vereinbarung 
durch einen Dritten vorzuhalten, kann die 
Trägerin oder der Träger der öffentlichen 
Wasserversorgung in der Gemeinde sich 
hierzu gegen besonderes Entgelt bereit er-
klären. 
 
(7) Von dem Ersatz der Kosten oder der Er-
hebung von Entgelten kann abgesehen 
werden, soweit dies nach Lage des Einzel-
falles eine unbillige Härte wäre oder auf-
grund gemeindlichen Interesses gerechtfer-
tigt ist. 
 

Teil 8 
Aufsicht 

 
§ 53  

Aufsichtsbehörden 
 

(1) Aufsichtsbehörde für die kreisangehöri-
gen Gemeinden ist die Landrätin oder der 
Landrat als unter staatliche Verwaltungsbe-
hörde. 
 

 Teil 8 
Aufsicht 

 
§ 53  

Aufsichtsbehörden 
 

(1) Aufsichtsbehörde für die kreisangehöri-
gen Gemeinden ist die Landrätin oder der 
Landrat als untere staatliche Verwaltungs-
behörde. 
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(2) Aufsichtsbehörde für die kreisfreien 
Städte und die Kreise ist die Bezirksregie-
rung. Sie ist gleichzeitig obere Aufsichtsbe-
hörde für die kreisangehörigen Gemeinden. 
 
(3) Oberste Aufsichtsbehörde ist das für In-
neres zuständige Ministerium. 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
(3) unverändert 

§ 54  
Unterrichtungs- und Weisungsrechte 

 
(1) Die Aufsichtsbehörden können sich je-
derzeit über die Wahrnehmung der den 
Gemeinden und Kreisen nach diesem Ge-
setz obliegenden Aufgaben unterrichten. 
Sie sind berechtigt, jederzeit den Leistungs-
stand der Einheiten und Einrichtungen nach 
diesem Gesetz zu überprüfen. Die kreis-
freien Städte und Kreise haben bei Groß-
einsatzlagen oder Katastrophen unverzüg-
lich die Aufsichtsbehörde über Art und Um-
fang des Ereignisses sowie die getroffenen 
Maßnahmen zu unterrichten. 
 
(2) Die Aufsichtsbehörden können Weisun-
gen erteilen, um die gesetzmäßige Erfüllung 
der den Gemeinden und Kreisen nach die-
sem Gesetz obliegenden Aufgaben zu si-
chern. 
 
(3) Zur zweckmäßigen Erfüllung dieser Auf-
gaben darf die oberste Aufsichtsbehörde 
allgemeine Weisungen erteilen, um die 
gleichmäßige Durchführung der Aufgaben 
nach diesem Gesetz zu sichern. Hierzu ge-
hören insbesondere Regelungen über die 
Gliederung, Führung, Ausstattung, Ausbil-
dung und Fortbildung der öffentlichen Feu-
erwehren, das Verfahren bei Ersatzleistun-
gen nach § 21, § 22 Absatz 1 und § 50 Ab-
satz 5, die Einsatzbereiche nach § 3 Absatz 
6, die Dienstkleidung der Feuerwehrange-
hörigen, die Tätigkeit der Kreisbrandmeiste-
rinnen und Kreisbrandmeister nach § 12, 
die Leitstellen nach § 28, die Notrufabfrage-
stellen der kreisangehörigen Gemeinden 
nach § 28 Absatz 4, die Löschwasserver-
sorgung nach § 3 Absatz 2 sowie die Orga-
nisation der gegenseitigen, der landeswei-
ten und der auswärtigen Hilfe nach §§ 39 
und 40. 
 
(4) Kommt bei Großeinsatzlagen oder Kata-

 § 54  
Unterrichtungs- und Weisungsrechte 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
(3) Zur zweckmäßigen Erfüllung dieser Auf-
gaben kann die oberste Aufsichtsbehörde 
allgemeine Weisungen erteilen, um die 
gleichmäßige Durchführung der Aufgaben 
nach diesem Gesetz zu sichern. Hierzu ge-
hören insbesondere Regelungen über die 
Gliederung, Führung, Ausstattung, Ausbil-
dung und Fortbildung der öffentlichen Feu-
erwehren, das Verfahren bei Ersatzleistun-
gen nach § 21, § 22 Absatz 1 und § 50 Ab-
satz 5, die Einsatzbereiche nach § 3 Absatz 
6, die Dienstkleidung der Feuerwehrange-
hörigen, die Tätigkeit der Kreisbrandmeiste-
rinnen und Kreisbrandmeister nach § 12, 
die Leitstellen nach § 28, die Notrufabfrage-
stellen der kreisangehörigen Gemeinden 
nach § 28 Absatz 4, die Löschwasserver-
sorgung nach § 3 Absatz 2 sowie die Orga-
nisation der gegenseitigen, der landeswei-
ten und der auswärtigen Hilfe nach §§ 39 
und 40. 
 
(4) unverändert 
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strophen die Gemeinde oder der Kreis der 
Weisung der Aufsichtsbehörde nicht inner-
halb einer bestimmten Frist nach, so kann 
die Aufsichtsbehörde die Befugnisse der 
Gemeinde oder des Kreises in entspre-
chender Anwendung des § 123 Absatz 2 
der Gemeindeordnung und des § 57 Absatz 
3 der Kreisordnung selbst ausüben oder die 
Ausübung einem anderen übertragen. 
 
(5) Weisungen zur Erledigung einer be-
stimmten Einsatzaufgabe bei einer Groß-
einsatzlage oder einer Katastrophe führt die 
Oberbürgermeisterin oder der Oberbürger-
meister, die Landrätin oder der Landrat als 
staatliche Verwaltungsbehörde durch, so-
fern die Aufsichtsbehörde dies in der Wei-
sung festlegt. 
 
(6) Werden Gebiete mehrerer kreisfreier 
Städte oder Kreise von einer Großeinsatz-
lage oder einer Katastrophe betroffen, so 
kann die gemeinsame Aufsichtsbehörde ei-
ne von diesen Körperschaften mit der Lei-
tung der Abwehrmaßnahmen beauftragen. 
Die Aufsichtsbehörden können im Übrigen 
die Leitung der Abwehrmaßnahmen an sich 
ziehen, wenn der Erfolg der Abwehrmaß-
nahmen nicht sichergestellt erscheint. Auch 
dann wirken die bisher Zuständigen bei den 
Abwehrmaßnahmen mit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Werden Gebiete mehrerer kreisfreier 
Städte oder Kreise von einer Großeinsatz-
lage oder einer Katastrophe betroffen, so 
kann die gemeinsame Aufsichtsbehörde ei-
ne von diesen Körperschaften mit der Lei-
tung der Abwehrmaßnahmen beauftragen. 
Die Aufsichtsbehörden können im Übrigen 
die Leitung der Abwehrmaßnahmen an sich 
ziehen, wenn der Erfolg der Abwehrmaß-
nahmen ansonsten nicht sichergestellt er-
scheint. Auch dann wirken die bisher Zu-
ständigen bei den Abwehrmaßnahmen mit. 

Teil 9 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 55  

Zuständigkeiten anderer Behörden  
 

(1) Auf Einrichtungen und Anlagen der Bun-
deswehr, der Bundesfernstraßenverwaltung 
und der Bundeswasserstraßenverwaltung 
finden die §§ 15, 16, 26, 29, 39 und 40 kei-
ne Anwendung. 
 
(2) Für Betriebe oder Einrichtungen, die der 
Bergaufsicht unterliegen, finden die §§ 15, 
26, 29, 39 und 40 keine Anwendung. Für 
diese Betriebe oder Einrichtungen entschei-
det über die Verpflichtung nach § 16 Absatz 
1 Satz 2, die Anerkennung nach § 16 Ab-
satz 1 Satz 3 und, soweit es sich aus-
schließlich um der Bergaufsicht unterlie-
gende Betriebe oder Einrichtungen handelt, 

 Teil 9 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 55  

Zuständigkeiten anderer Behörden  
 

unverändert 
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über die Anerkennung nach § 16 Absatz 3 
Satz 2 die Bergbehörde im Einvernehmen 
mit der Bezirksregierung. Gleiches gilt für 
die Überprüfung nach § 16 Absatz 1 Satz 5. 
 

§ 56  
Verordnungsermächtigungen 

 
 

Das für Inneres zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vor-
schriften über 
 
1. die Organisation des Brandschutzes, 

der Hilfeleistung und des Katastro-
phenschutzes  auf dem Rhein sowie die 
Einsatzbereiche der Löschboote (§ 6), 

2. die Aufnahme, die Laufbahnen und das 
Ausscheiden der ehrenamtlichen An-
gehörigen der Feuerwehren (§ 9) und 
der ehrenamtlichen Kreisbrandmeiste-
rinnen und Kreisbrandmeister (§ 12), 

3. die Voraussetzungen für die Anerken-
nung, die Anordnung und die Aufhe-
bung der Anordnung oder Anerken-
nung, die Organisation und die Ausstat-
tung einer Werkfeuerwehr sowie die 
Aus- und Fortbildung der Angehörigen 
einer Werkfeuerwehr (§ 16), 

4. die Höhe der Reisekostenpauschale 
und der Aufwandsentschädigung sowie 
des Regelstundensatzes und des 
Höchstbetrags für Bezirksbrandmeiste-
rinnen und Bezirksbrandmeister sowie 
ihre Vertreterinnen und Vertreter (§ 12 
Absatz 7) und 

5. die Struktur, Stärke und Ausstattung 
der nach diesem Gesetz mitwirkenden 
Einheiten 

 
zu erlassen. 

 § 56  
Verordnungs- und  

Satzungsermächtigungen 
 

(1) Das für Inneres zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Vorschriften über 
 
1. die Organisation des Brandschutzes, 

der Hilfeleistung und des Katastro-
phenschutzes  auf dem Rhein sowie die 
Einsatzbereiche der Löschboote (§ 6), 

2. die Aufnahme, die Laufbahnen und das 
Ausscheiden der ehrenamtlichen An-
gehörigen der Feuerwehren (§ 9) und 
der ehrenamtlichen Kreisbrandmeiste-
rinnen und Kreisbrandmeister (§ 12), 

3. die Voraussetzungen für die Anerken-
nung, die Anordnung und die Aufhe-
bung der Anordnung oder Anerken-
nung, die Organisation und die Ausstat-
tung einer Werkfeuerwehr sowie die 
Aus- und Fortbildung der Angehörigen 
einer Werkfeuerwehr (§ 16), 

4. die Höhe der Reisekostenpauschale 
und der Aufwandsentschädigung sowie 
des Regelstundensatzes und des 
Höchstbetrags für Bezirksbrandmeiste-
rinnen und Bezirksbrandmeister sowie 
ihre Vertreterinnen und Vertreter (§ 12 
Absatz 7) und 

5. die Struktur, Stärke und Ausstattung 
der nach diesem Gesetz mitwirkenden 
Einheiten 

 
zu erlassen. 
 
(2) Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
wird ermächtigt, durch Satzungsbeschluss 
freiwillige Unterstützungsleistungen für eh-
renamtliche Angehörige der Feuerwehren in 
Nordrhein-Westfalen zu erbringen. 
 

§ 57  
Anhörung von Verbänden 

 
Vor wichtigen allgemeinen Entscheidungen 
mit landesweiter Bedeutung in Fragen des 

 § 57  
Anhörung von Verbänden 

 
unverändert 
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Brandschutzes, der Hilfeleistung und des 
Katastrophenschutzes soll den auf Landes-
ebene tätigen Feuerwehrverbänden, den 
Spitzenorganisationen nach § 94 des Be-
amtengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. S 702, ber. 2008 S. 157), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Feb-
ruar 2012 (GV. NRW. S. 97) geändert wur-
de, den kommunalen Spitzenverbänden 
sowie den mitwirkenden anerkannten Hilfs-
organisationen Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben werden. 
 

§ 58  
Übergangsbestimmungen 

 
(1) Bedienstete, welche die in § 25 Satz 2 
und § 26 Absatz 1 genannten Aufgaben be-
reits nach § 22 und § 23 Absatz 1 des Ge-
setzes über den Feuerschutz und die Hilfe-
leistung in der Fassung vom 25. Februar 
1975 (GV. NW. S.182), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14. März 1989 (GV. NW 
S. 102), durchgeführt haben und keine Aus-
bildung im gehobenen oder höheren feuer-
wehrtechnischen Dienst besitzen, können 
diese Aufgaben auch weiterhin wahrneh-
men. 
 
(2) Die Gemeinden können hauptberufliche 
Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren, die bei 
Inkrafttreten des Gesetzes über den Feuer-
schutz und die Hilfeleistung in der Fassung 
vom 10. Februar 1998 (GV. NW. S. 122) 
nicht Beamte des feuerwehrtechnischen 
Dienstes waren, auch nach Inkrafttreten des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz vom 
[einfügen: Datum der Ausfertigung dieses 
Gesetzes] ([einfügen: Fundstelle im GV. 
NRW.]) weiter im Brandschutz, bei der Hilfe-
leistung und im Katastrophenschutz einset-
zen. 
 

 § 58  
Übergangsbestimmungen 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Bis zum Ablauf der laufenden Amtszeit 
der bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits 
bestellten Leiterin oder des Leiters der Feu-
erwehr und ihrer Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter kann abweichend von § 11 
Absatz 1 eine dritte Stellvertreterin oder ein 
dritter Stellvertreter in die Leitung der Feu-
erwehr berufen werden, soweit dies not-
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wendig ist, um die Leiterin oder den Leiter 
einer ständig besetzten Feuerwache gemäß 
§ 11 Absatz 2 in die Feuerwehrleitung zu 
berufen. 
 

§ 59  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am … [einfügen: erster 
Tag des auf die Verkündung folgenden Mo-
nats] in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt 
das Gesetz über den Feuerschutz und die 
Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (GV. 
NW. S. 122), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. 
NRW. S. 474) geändert worden ist, außer 
Kraft. 
 
 
 
 
 

 § 59  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
unverändert 

Artikel 2 
Folgeänderungen 

 
(1) In § 68 Absatz 1 Nummer 11 des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes NRW in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156, ber. 
2005 S. 818), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. 
S. 622) geändert worden ist, werden die 
Wörter „§§ 7, 27 und 28 des Gesetzes über 
den Feuerschutz und die Hilfeleistung 
(FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. 
S. 122)“ durch die Wörter „§§ 27, 34 und 44 
des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
vom  [einfügen: Datum der Ausfertigung des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz] ([ein-
fügen: Fundstelle im GV.NRW])“ ersetzt. 
 

 Artikel 2 
Folgeänderungen 

 
(1) unverändert 

(2) In § 7 Absatz 1 des Rettungsgesetzes 
NRW vom 24. November 1992 (GV. NW. S. 
458), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 
670), geändert worden ist, werden die Wör-
ter „§ 21 Abs. 1 des Gesetzes über den 
Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) 
vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122)“ 
durch die Wörter „§ 28 Absatz 1 des Geset-
zes über den Brandschutz, die Hilfeleistung 

 (2) Das Rettungsgesetz NRW vom 24. No-
vember 1992 (GV. NW. S. 458), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. März 
2015 (GV. NRW. S. 297), geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 Absatz 2 Nummer 1 wird nach dem 

Wort „Katastrophenschutzes“ der Zusatz 
„(Abwehr von Großschadensereignissen)“ 
gestrichen. 
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und den Katastrophenschutz vom [einfügen: 
Datum der Ausfertigung des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz] ([einfügen: Fundstelle 
im GV.NRW])“ ersetzt. 
 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In § 2 Absatz 1 Nummer 3 werden die 
Wörter „der im Gesetz über den Feu-
erschutz und die Hilfeleistung vom 10. 
Februar 1998 (GV. NRW. S. 122), das 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 
474) geändert worden ist, durch die 
Wörter „der im Gesetz über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz vom [einfü-
gen: Datum der Ausfertigung des Ge-
setzes über den Brandschutz, die Hil-
feleistung und den Katastrophen-
schutz] ([einfügen: Fundstelle im 
GV.NRW])" ersetzt. 

 
b) In § 2 Absatz 3 werden die Worte „Ab-

satz 1“ durch die Worte „Absatz 2“ er-
setzt. 

 
3. In § 7 Absatz 1 werden die Wörter „§ 21 

Abs. 1 des Gesetzes über den Feuer-
schutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 
10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122)“ 
durch die Wörter „§ 28 Absatz 1 des Ge-
setzes über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz 
vom [einfügen: Datum der Ausfertigung 
des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz] ([einfügen: Fundstelle im 
GV.NRW])“ ersetzt. 

 
(3) In § 16 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung 
über staatlich anerkannte Sachverständige 
nach der Landesbauordnung vom 29. April 
2000 (GV. NRW. S. 422), die zuletzt durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 24. November 
2014 (GV. NRW. S. 847), geändert worden 
ist, werden die Wörter „§ 5 des Gesetzes 
über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 
(FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV. NW. 
S.122)“ durch die Wörter „§ 25 des Geset-
zes über den Brandschutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz vom [einfügen: 
Datum der Ausfertigung des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz] ([einfügen: Fundstelle 
im GV.NRW]) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt. 
 

 (3) unverändert 
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(4) In § 2 Nummer 1 der Ausführungsver-
ordnung zur Verordnung über die Zustän-
digkeit und das Verfahren bei der Unab-
kömmlichstellung vom 16. Dezember 2008 
(GV. NRW. S. 867), die durch Artikel 5 der 
Verordnung vom 9. Juli 2013 (GV. NRW. S. 
455) geändert worden ist, werden die Wör-
ter „Feuerschutz und die Hilfeleistung“ 
durch die Wörter „Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz vom [ein-
fügen: Datum der Ausfertigung des Geset-
zes über den Brandschutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz] ([einfügen: 
Fundstelle im GV.NRW]) in der jeweils gel-
tenden Fassung“ ersetzt. 
 

 (4) unverändert 

(5) In § 55 Absatz 1 Satz 1 der Gemeinde-
haushaltsverordnung NRW vom 16. No-
vember 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. GV. 
NRW. 2005 S. 15), die zuletzt durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 18. September 2012 
(GV. NRW. S. 432) geändert worden ist, 
werden die Wörter „Feuerschutz und die Hil-
feleistung vom 10. Februar 1998 (GV. 
NRW. S. 122)“ durch die Wörter „Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz vom [einfügen: Datum der Aus-
fertigung des Gesetzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz] ([einfügen: Fundstelle im 
GV.NRW]) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt. 
 
 
 
 
 

 (5) unverändert 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am [einfügen: erster Tag 
des auf die Verkündung folgenden Monats] 
in Kraft. 
 
 

 Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Unverändert 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10430 

 
 

63 

Bericht  
 
A Allgemeines  
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleis-
tung und des Katastrophenschutzes - Drucksache 16/8293 - wurde am 29. April 2015 vom 
Plenum federführend an den Innenausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für 
Kommunalpolitik überwiesen.  
 
 
B Beratung  
 
Der federführende Innenausschuss hat sich in seinen Sitzungen am 7. Mai 2015, 21. August 
2015 und 10. Dezember 2015 mit dem Gesetzentwurf befasst.  
 
Der Ausschuss beschloss am 7. Mai 2015 die Durchführung einer öffentlichen Anhörung. 
Diese fand am 21. August 2015 gemeinsam mit dem zur Mitberatung aufgerufenen Aus-
schuss für Kommunalpolitik statt.  
 
Im Vorfeld der öffentlichen Anhörung wurden von den Sachverständigen schriftliche Stel-
lungnahmen erbeten, die wie folgt eingingen: 
 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen Stellungnahme 16/2865 
(gemeinsame Stellungnah-
me der kommunalen Spit-
zenverbände einschließlich 
der nachfolgenden zehn 
Organisationen) 
 
Stellungnahme 16/3049*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme 16/2836 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 

Verband der Feuerwehren in NRW e.V. 

Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren 

Arbeitsgemeinschaft der Leiter der hauptamtlichen Wachen 

Arbeiter-Samariter-Bund NRW e.V. 

Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Nordrhein e.V. 

Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Westfalen-Lippe 
e.V. 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Landesverband NRW 

Malteser Hilfsdienst e.V., Landesgeschäftsstelle NRW 

Werkfeuerwehrverband Nordrhein-Westfalen 

Beamtenbund und Tarifunion Nordrhein-Westfalen 

Technisches Hilfswerk, Landesverband Nordrhein-
Westfalen 

Stellungnahme 16/2852 
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Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Nordrhein-Westfalen 
Stellungnahme 16/2871 
Stellungnahme 16/3049*) 

Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft, Landesgruppe Nord-
rhein-Westfalen 

Stellungnahme 16/2815 

Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) 
Stellungnahme 16/2811 
Stellungnahme 16/3067*) 

Falck Fire Services DE GmbH, Hamburg Stellungnahme 16/2861 

Klaus-Thomas Riedel, Kreisbrandmeister Viersen Stellungnahme 16/2802 

 
*) Die Stellungnahmen 16/3049 und 16/3076 wurden im Nachgang zur Anhörung vorgelegt. 
 
Eingaben außerhalb des Anhörungskreises:  
 
Zuschrift 16/732  Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) 
Zuschrift 16/785  - unternehmer nrw - Landesvereinigung der Unternehmensver-

bände NRW e. V.  
Zuschrift 16/786  Verband der Chemischen Industrie e. V. VCI NRW  
Zuschrift 16/789  T.M.Tillmanns 
Zuschrift 16/816   Vereinigte Sicherheitsunternehmen Rheinberg GmbH 
 
Stellungnahme 16/2900 Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
 
Zum Inhalt der öffentlichen Anhörung wird auf das Ausschussprotokoll 16/956 verwiesen. 
 
Der Innenausschuss und der mitberatende Ausschuss für Kommunalpolitik führen in einer 
gemeinsamen Sitzung am 10. Dezember 2015 eine Aussprache über Ergebnisse der Anhö-
rung und die abschließende Beratung durch. Der Innenausschuss fasst eine Beschlussemp-
fehlung an das Plenum. 
 
Zur Sitzung legen die Fraktionen von SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen ge-
meinsamen Änderungsantrag zur Beratung und Abstimmung vor: 
 
 

„Änderungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zum Gesetzentwurf für ein „Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der 
Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes“ (Drucksache 16/8293) 
 

Die Fraktion der SPD, die Fraktion der CDU und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
beantragen, den Entwurf für ein „Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleis-
tung und des Katastrophenschutzes“ wie folgt zu ändern: 
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Artikel 1 wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird  

 
a) die Angabe zu § 28 wie folgt gefasst: 

„§ 28 Einheitliche Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophen-
schutz und den Rettungsdienst“; 

 
b) und die Angabe zu § 56 wie folgt gefasst:  

„§ 56 Verordnungs- und Satzungsermächtigungen“. 
 
2. § 4 wird wie folgt geändert:  
 

a) In § 4 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „gemeindeübergreifender Bedarf“ durch die 
Wörter „überörtlicher Bedarf“ ersetzt. 

 
b) In § 4 Absatz 4 wird nach den Worten „Die Kreise unterhalten nach Maßgabe des § 

28 eine“ das Wort „einheitliche“ ergänzt.   
 
3.  In § 5 Absatz 1 werden nach den Wörtern „und konzeptionelle Maßnahmen,“ die Wörter 

„insbesondere für landesweit koordinierte Hilfe“ eingefügt und folgender Satz 2 angefügt: 
„Die Bezirksregierungen stellen für die landesweit koordinierte Hilfe in Absprache mit 
den Aufgabenträgern Alarm- und Einsatzpläne auf, die spätestens alle fünf Jahre fortzu-
schreiben und ereignisbezogen anzupassen sind.“. 

 
4.  In § 6 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „regeln“ die Wörter „nach Festlegung des 

regelmäßigen Einsatzbereichs“ eingefügt. 
 
5.  In § 7 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 neu eingefügt: "Bei den Feuerwehren sind 

die besonderen Belange der Menschen mit Behinderung angemessen zu berücksichti-
gen." 

 
6.  In § 9 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 3 neu eingefügt: „Die Aufgabenträger des Brand-

schutzes fördern die Tätigkeit im Ehrenamt und widmen dem Ehrenamt zur Erhaltung 
einer leistungsfähigen Feuerwehr besondere Aufmerksamkeit.“. 

 
7.  § 11 Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: „Für Leiterinnen, Leiter, stellvertretende Leite-

rinnen und stellvertretende Leiter der Feuerwehr gelten § 12 Absatz 7 und §§ 20 bis 22 
entsprechend.“. 

   
8.  § 12 Absatz 7 wird wie folgt geändert:  
 

a)  Nach § 12 Absatz 7 Satz 1 wird folgender Satz neu eingefügt: „Werden die vorge-
nannten Funktionen hauptamtlich wahrgenommen, kann eine Aufwandsentschädi-
gung gezahlt werden.“.  
 

b) In dem bisherigen § 12 Absatz 7 Satz 2 werden die Worte „ehrenamtliche“ ersatzlos 
gestrichen. 

 
c)  Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden zu den Sätzen 3 bis 5. 

  
d) Dem § 12 Absatz 7 Satz 5 wird folgender Satz 6 neu angefügt: „Die örtliche Bestim-

mung der Höhe der Aufwandsentschädigung für kommunale Funktionsträger erfolgt 
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in Orientierung an den Bestimmungen der Entschädigungsverordnung vom 5. Mai 
2014 (GV. NW. S. 276) in der jeweils geltenden Fassung.“. 

 
9.  § 13 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Wort „Lebensjahr“ das Wort „vollendet“ eingefügt. 
 
b) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „als Leiterin oder als Leiter der Jugend-

feuerwehr“ gestrichen. 
 
10. § 14 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: “Zur Pflichtfeuerwehr können alle Ein-

wohnerinnen und Einwohner vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 60. Lebensjahr 
herangezogen werden, falls die Heranziehung nicht aus einem wichtigen Grund abge-
lehnt werden kann.“. 

 
11.  § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Betrieb“ die Wörter „oder der Einrichtung“ 
eingefügt. 

 
b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „öffentlichen“ durch das Wort „öffentliche“ ersetzt; 
 
c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „beteiligten Betriebe“ die Wörter „oder 

die Einrichtungen“ eingefügt. 
 

d) In Absatz 3 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt: „Vor der Anerkennung ist die 
zuständige Brandschutzdienststelle zu hören.“. 
 

e) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden zu den Sätzen 4 bis 6. 
 
12.  In § 19 Satz 1 wird nach den Wörtern „soweit hierfür ein Bedarf besteht und die“ das 

Wort „anerkannten“ eingefügt. 
 
13.  § 25 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 3 werden die Wörter „oder eine vergleichbare feuerwehrtechnische Qualifika-
tion“ gestrichen.  

 
b)  In Satz 4 werden nach dem Wort „sind“ die Wörter „Architektinnen und Architekten 

sowie“ eingefügt. 
 
14. § 28 wird wie folgt geändert:  
 

a) Die Überschrift wird geändert in: „§ 28 Einheitliche Leitstelle für den Brandschutz, die  
Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst“. 

 
b) In § 28 Absatz 4 Satz 2 wird nach den Wörtern „Der Notruf 112 ist auf die“ das Wort 

„einheitliche“ eingefügt. 
 
15.  Dem § 34 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: „Gemeinsame Einsätze von Feuer-

wehr, Rettungsdienst und des Katastrophenschutzes sind so zu organisieren, dass ein 
abgestimmtes Handeln unter einheitlicher Leitung gewährleistet ist.“.  
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16.  § 38 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: „Die Kreise und kreisfreien Städte aktivieren bei 
Bedarf Auskunftsstellen, deren Aufgaben auch einer anerkannten Hilfsorganisation über-
tragen werden können.“. 

 
17.  § 39 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: „Die Hilfe ist nur auf Anforderung zu leisten. Die An-

forderung erfolgt über die einheitliche Leitstelle. Landesweit koordinierte Hilfeleistungen 
sind über die obere Aufsichtsbehörde (§ 53 Absatz 2) anzufordern. Die Anforderung der 
landesweit koordinierten Hilfeleistungen erfolgt auf der Grundlage der von dem für Inne-
res zuständigen Ministerium ergangenen Vorgaben zur landesweiten Hilfe. Die Hilfeleis-
tung unmittelbar angrenzender Gemeinden und Kreise sowie innerhalb der Kreise wird 
direkt angefordert.“. 

 
18.  § 47 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 
 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Unternehmen oder Einrichtungen, die die örtliche Energie- und Wasserversor-
gung sicherstellen, sind gegenüber den Gemeinden und Kreisen verpflichtet, Aus-
kunft zu geben über  
1. Ort und Lage von besonders zu schützenden Einrichtungen mit wesentlichen Funk-
tionen für die Versorgung der Bevölkerung und 
2. die räumliche Ausdehnung von Versorgungsausfällen zeitnah nach dem Eintritt 
und deren voraussichtliche Dauer.“. 

 
19.  In § 53 Absatz 1 wird das Wort „unter“ durch das Wort „untere“ ersetzt. 
 
20.  In § 54 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „darf“ durch das Wort „kann“ ersetzt. 
 
21.  Im § 54 Absatz 6 wird nach „Erfolg der Abwehrmaßnahmen“ das Wort „ansonsten“ er-

gänzt. 
 
22.  § 56 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird geändert in: „§ 56 Verordnungs- und Satzungsermächtigun- 
gen“. 

 
b) Der bisherige Wortlaut wird zu Absatz 1. 
 
c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: „Die Unfallkasse Nordrhein-

Westfalen wird ermächtigt, durch Satzungsbeschluss freiwillige Unterstützungs-
leistungen für ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen zu 
erbringen.“. 

 
23. In § 58 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 angefügt: „Bis zum Ablauf der laufenden 

Amtszeit der bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits bestellten Leiterin oder des Leiters 
der Feuerwehr und ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter kann abweichend von § 11 
Absatz 1 eine dritte Stellvertreterin oder ein dritter Stellvertreter in die Leitung der Feu-
erwehr berufen werden, soweit dies notwendig ist, um die Leiterin oder den Leiter einer 
ständig besetzten Feuerwache gemäß § 11 Absatz 2 in die Feuerwehrleitung zu beru-
fen.“. 
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Artikel 2 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(2) Das Rettungsgesetz NRW vom 24. November 1992 (GV. NW. S. 458), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 297), geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 
1. In § 1 Absatz 2 Nummer 1 wird nach dem Wort „Katastrophenschutzes“ der Zusatz „(Ab-

wehr von Großschadensereignissen)“ gestrichen. 
 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In § 2 Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „der im Gesetz über den Feuerschutz 
und die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122), das zuletzt durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) geändert worden ist, durch die 
Wörter „der im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz vom [einfügen: Datum der Ausfertigung des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz] ([einfügen: Fundstelle im GV.NRW])" ersetzt. 
 
b) In § 2 Absatz 3 werden die Worte „Absatz 1“ durch die Worte „Absatz 2“ ersetzt. 

 
3. In § 7 Absatz 1 werden die Wörter „§ 21 Abs. 1 des Gesetzes über den Feuerschutz und 

die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122)“ durch die Wörter „§ 
28 Absatz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz vom [einfügen: Datum der Ausfertigung des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz] ([einfügen: Fundstelle im GV.NRW])“ ersetzt.“ 

 
 
 
Begründung: 
 
zu Nummer 1. (Inhaltsübersicht) 
Redaktionelle Folgeänderung durch die Ergänzungen in § 28 und § 56 des Gesetzentwurfs. 
 
zu Nummer 2.  
a) (§ 4 Absatz 1 Satz 1) 
Die Änderung soll einen einheitlichen Sprachgebrauch im Gesetzesentwurf herstellen und 
verwendet hier den bereits in § 2 Absatz 1 Nr. 2 eingeführten Begriff. Der Begriff des überört-
lichen Bedarfs unterscheidet sich von dem einsatzorientierten Begriff der überörtlichen Hilfe. 
Die überörtliche Hilfe spricht Unterstützungsmaßnahmen im konkreten Einsatzfall an. Dem-
gegenüber übernimmt der § 4 Absatz 1 Satz 1 nun den bisherigen § 1 Absatz 5 des Geset-
zes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung wortgleich. Es handelt sich bei überörtlichem 
Bedarf um langfristige Vorhaltungen sowie um Einrichtungen zur Sicherstellung des Brand-
schutzes im Kreis. Diese sind unabhängig von einem konkreten Einsatzfall. Diese Kreisauf-
gabe ergänzt die grundsätzliche Pflicht der Gemeinden nach § 2 Absatz 1 Nr. 1, indem sie 
die Möglichkeit eröffnet, dass der Kreis in Kooperation mit den Kommunen Vorhaltungen 
identifiziert, die wirtschaftlicher und mit erheblichen Rationalisierungseffekten durch den 
Kreis vorgehalten werden können, ohne dass die Wahrnehmung der Aufgabe des Brand-
schutzes durch die Gemeinden gefährdet würde. 
 
b) (§ 4 Absatz 4) 
Um eine Konsistenz des Gesetzes zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung 
und des Katastrophenschutzes mit dem neuen Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen zu er-
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reichen, erfolgt mit der „einheitlichen Leitstelle“ an dieser Stelle eine Übernahme der Begriff-
lichkeit des Rettungsgesetzes Nordrhein-Westfalen. 
 
zu Nummer 3. (§ 5 Absatz 1) 
Die abstrakt gehaltene Aufzählung der Aufgaben des Landes für den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz wird um die ausdrückliche Nennung der landesweit ko-
ordinierten Hilfe als besonders durch das Land zu fördernde Maßnahme ergänzt.  
 
Zur Bewältigung von Großeinsatzlagen oder von Katastrophen wurden in den vergangenen 
Jahren verschiedene Einsatzkonzepte (sog. Landeskonzepte) für die Zusammenarbeit des 
Brand- und Katastrophenschutzes in der gegenseitigen Hilfe entwickelt (vgl. Begründung zu 
§ 39 des Gesetzentwurfs). Sie bilden die Grundlage für die gegenseitige Hilfe im Land und 
für Hilfeleistungen außerhalb des Landes. Durch die ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung 
des Landes zur Förderung der landesweit koordinierten Hilfe wird sichergestellt, dass diese 
für die gegenseitige Hilfe im Brand- und Katastrophenschutz grundlegenden Strukturen im 
Zentrum der Fördermaßnahmen des Landes stehen und dauerhaft vom Land wahrgenom-
men werden.  
 
Ergänzend dazu wird für die Bezirksregierungen die Pflicht in das Gesetz neu aufge-
nommen, Alarm- und Einsatzpläne für die landesweit koordinierte Hilfe aufzustellen und fort-
zuschreiben. Damit wird eine bereits von den Bezirksregierungen wahrgenommene Aufgabe 
gesetzlich verankert. Durch die von ihnen erstellten Alarm- und Einsatzpläne wird die auf der 
Grundlage der Landeskonzepte erfolgende gegenseitige Hilfe strukturiert. So wird sicherge-
stellt, dass die Hilfeleistung tatsächlich im angeforderten Umfang erfolgt. Dies ist insbeson-
dere erforderlich, soweit die Hilfeleistung über die Grenze eines Regierungsbezirks hinweg 
erfolgt.  
 
zu Nummer 4. (§ 6 Absatz 3 Satz 1) 
Die Sicherstellung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes an 
und auf Gewässern (Flüsse und Seen) ist Aufgabe der gewässeranliegenden Aufgabenträ-
ger und wird durch die Feuerwehren und die anerkannten Hilfsorganisationen geleistet. Im 
Unterschied zu den weiteren Gewässern ist aufgrund der Größe, der Bedeutung und intensi-
ven Nutzung des Rheins als Verkehrsweg auf diesem zudem ein Einsatz von Löschbooten 
notwendig. Dies regelt der Gesetzentwurf und benennt zugleich die insoweit zuständigen 
Aufgabenträger 
 
Bereits jetzt sieht § 6 des Gesetzentwurfs vor, dass eine Vereinbarung über die Kostentra-
gung erst dann zu treffen ist, wenn der Einsatzbereich des jeweiligen Löschbootes durch das 
Ministerium für Inneres und Kommunales festgelegt wurde. Dies wird erstmalig mit der Indi-
enststellung der zur Beschaffung anstehenden neuen Löschboote erfolgen. Für die derzeit 
im Einsatz befindlichen Boote erfolgte die Festlegung der Einsatzbereiche im Rahmen der 
Vereinbarung der örtlich zuständigen Bezirksregierung mit dem Träger des Löschbootes. 
Durch die Ergänzung wird der Zusammenhang zwischen der noch ausstehenden Festlegung 
des Einsatzbereichs durch das Ministerium für Inneres und Kommunales und der Verpflich-
tung zum Abschluss einer Vereinbarung zwischen den Kommunen im Einsatzbereich des 
Löschboots ausdrücklich klargestellt.  
 
zu Nummer 5. (§ 7 Absatz 3) 
Mit der Aufnahme des § 7 Abs. 3 wird der UN-Behindertenrechtskonvention vom 3. Mai 2008  
(BGBl. I S. 1419) Rechnung getragen. Die Regelung stellt keine neue Aufgabe dar und leitet  
sich aus allgemeinen gesetzlichen Vorgaben ab.  
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zu Nummer 6. (§ 9 Absatz 3) 
Der neu eingefügte Absatz unterstreicht die Notwendigkeit, dass die Aufgabenträger nach 
den vorhandenen Möglichkeiten die ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen und fördern, um 
leistungsfähige Feuerwehren aufrecht zu erhalten. 
 
Zu Nummer 7. ( § 11 Absatz 6) 
Die Vorschrift, die die entsprechende Anwendung weiterer Bestimmungen auf die Leitung 
der Feuerwehr anordnet, ist so zu ergänzen, dass sie angesichts des zeitlichen Umfangs der 
Tätigkeit und der Gleichbehandlung mit den Bezirksbrandmeistern, den ehrenamtlichen 
Kreisbrandmeistern und deren Stellvertretern, eine Aufwandsentschädigung auch für eine 
hauptamtliche Leitung der Feuerwehr ermöglicht. 
 
Dazu wird eine entsprechende Anwendung auch des § 12 Absatz 7 vorgesehen. Der Hin-
weis auf die Ehrenamtlichkeit entfällt dabei, um eine zusätzliche Entschädigung für haupt-
amtliche Wehrleiter nicht auszuschließen, zumal viele Dienste über das normale Tagesge-
schäft hinaus geleistet werden müssen. Die Entscheidung darüber, ob eine Aufwandsent-
schädigung an hauptamtliche Wehrleiter gezahlt wird, obliegt der Gemeinde bzw. der kreis-
freien Stadt. In Bezug auf die Höhe einer möglichen Aufwandentschädigung für diesen Per-
sonenkreis wird auf die Begründung zu Nummer 7 bezüglich der Entschädigungsordnung 
verwiesen.   
 
Zu Nummer 8. (§ 12 Absatz 7) 
Es wird auf die Begründung zu Nummer 6 verwiesen. Die Ergänzung des Absatzes 7 durch 
den neuen Satz 2 ermöglicht die Gewährung einer Aufwandsentschädigung auch bei haupt-
amtlicher Funktionswahrnehmung. Insoweit wird dem Begehren der Sachverständigen, wie 
sie in der parlamentarischen Anhörung zum Tragen kam, Rechnung getragen. Die Höhe der 
Beträge für eine Reisekostenpauschale sowie für die Aufwandsentschädigung ist für Be-
zirksbrandmeisterinnen und Bezirksbrandmeister von dem für Inneres zuständigen Ministeri-
um festzusetzen. Im Übrigen erfolgt die Festsetzung durch die Kreise. Die Höhe dieser Be-
träge soll sich dabei an den entsprechenden Sätzen der Aufwandsentschädigung orientieren, 
die die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und 
Ausschüsse (Entschädigungsverordnung – EntschVO) bereits enthält. Hierdurch ist automa-
tisch eine erforderliche Abstufung nach Gemeindegröße gegeben. Die Änderung zu Nummer 
7c nimmt eine redaktionelle Folgeänderung vor.  
 
Nach dem derzeit geltenden Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (§ 34 Absatz 
3 Satz 2 FSHG) ist es den Kreisen in eigener Verantwortung überlassen, die Höhe der Auf-
wandsentschädigung für ehrenamtliche Kreisbrandmeisterinnen und ehrenamtliche Kreis-
brandmeister festzulegen. Hinweise oder Empfehlungen zur Höhe einer Aufwandsentschädi-
gung oder zu ihrer Bestimmung bestehen nicht. Diese Regelung des FSHG wurde in den 
Gesetzentwurf übernommen und soll nunmehr auch für eine hauptamtliche Funktionswahr-
nehmung gelten (Nummer 7b).  
 
Mit der Ergänzung unter Nummer 7d wird nunmehr die Verordnung über die Entschädigung 
der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse als Orientierungshilfe für die Be-
messung der Höhe der Aufwandsentschädigung der kommunalen Aufgabenträger herange-
zogen. Die Verordnung wird nicht als verbindlicher Maßstab vorgegeben. Die Entscheidung 
über die Höhe der Aufwandsentschädigung verbleibt weiterhin in der Entscheidung der Krei-
se.   
 
zu Nummer 9. (§ 13) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Ergänzung und um eine Klarstellung. 
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zu Nummer 10. (§ 14 Absatz 2 Satz 1) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Ergänzung und um eine Klarstellung.  
 
zu Nummer 11. (§ 16) 
Die Buchstaben a bis c sowie e stellen redaktionelle Anpassungen dar. Insbesondere erfolgt 
eine Anpassung an die in der Vorschrift durchgehend erfolgte Differenzierung nach Betrie-
ben und Einrichtungen.  
 
Der Buchstabe d stellt die zur Berücksichtigung der Belange des vorbeugenden Brandschut-
zes in Anerkennungsverfahren bei kreisangehörigen Gemeinden erforderliche Beteiligung 
der Brandschutzdienstelle sicher. 
 
zu Nummer 12. (§ 19 Satz 1) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
zu Nummer 13. (§ 25) 
Mit dem Buchstaben a wird dem in der Sachverständigenanhörung vorgetragenen Anliegen 
Rechnung getragen, die Befähigung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst als 
Mindestvoraussetzung für die Aufgabenwahrnehmung festzuschreiben.  
 
Mit dem Buchstaben b wird Architektinnen und Architekten, die entsprechende Quali-
fikationen im Brandschutz erworben haben, die Möglichkeit eröffnet, in der Brandschutz-
dienststelle tätig zu werden. Sie werden damit den Bauingenieurinnen und Bauingenieuren 
gleichgestellt. Dies erfolgt zur Anpassung an die baurechtlichen Vorschriften, insbesondere 
§ 3 der Verordnung über die staatlich anerkannten Sachverständigen nach der Landesbau-
ordnung (SV-VO). 
 
zu Nummer 14. (§ 28) 
Mit den Buchstaben a und b wird ein einheitlicher Sprachgebrauch zwischen diesem Ge-
setzentwurf und dem Rettungsgesetz NRW hergestellt. 
 
zu Nummer 15. (§ 34 Absatz 1) 
Zur sachgerechten Aufgabenerledigung ist an einer gemeinsamen Einsatzstelle ein koordi-
niertes Zusammenwirken des Brand- und Katastrophenschutzes mit dem Rettungsdienst er-
forderlich. Dazu ist insbesondere eine klare Struktur in der Einsatzleitung notwendig. Durch 
die Ergänzung wird zu diesem Zweck das Gebot aufgenommen, gemeinsame Einsätze des 
Brand- und Katastrophenschutzes mit dem Rettungsdienst so zu organisieren, dass ein ab-
gestimmtes Handeln gewährleistet ist. Die Formulierung eröffnet den vor Ort erforderlichen 
Spielraum zur abschließenden Festlegung der einheitlichen Einsatzleitung. So ermöglicht sie 
es insbesondere, der Ausgestaltung der Einsatzlage dadurch Rechnung zu tragen, dass die-
se Einsatzleitung abgestimmt, aber getrennt nach den einzelnen Aufgabenbereichen erfolgt. 
Sie ermöglicht zugleich auch, die Gesamteinsatzleitung unter Berücksichtigung des jeweili-
gen Schwerpunktes des Einsatzes der Einsatzleitung nach diesem Gesetzentwurf oder der 
nach dem Rettungsgesetz NRW bestellten Einsatzleitung (der Organisatorischen Leitung 
Rettungsdienst) zu übertragen.  
 
zu Nummer 16. (§ 38 Absatz 1) 
Es handelt sich um eine Klarstellung.  
 
zu Nummer 17. (§ 39 Absatz 2 Satz 4) 
Durch die Vorschrift wird die seit Jahren praktizierte landesweite Hilfe auf der Grundlage der 
Landeskonzepte gesetzlich verankert (siehe Begründung zu Nummer 3). Für die Hilfe im Land 
wird nunmehr zwischen der gegenseitigen Hilfeleistung der Gemeinden und Kreise bzw. der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10430 

 
 

72 

kreisfreien Städte sowie der Hilfeleistung innerhalb eines Kreises und der landesweit koordinier-
ten Hilfeleistungen auf der Grundlage der Landeskonzepte unterschieden. Während die gegen-
seitige Hilfeleistung nach wie vor unmittelbar durch die jeweilige Leistelle für den Feuerschutz, 
den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz angefordert werden kann, ist für die landeswei-
te koordinierte Hilfe aufgrund des sich aus der Anforderung ergebenden Koordinationsbedarfs ei-
ne Anforderung über die obere Aufsichtsbehörde (Bezirksregierung) erforderlich.  
 
Durch die Änderung des Gesetzentwurfs wird ausdrücklich klargestellt, dass sich die Anforderung 
der Hilfe über die obere Aufsichtsbehörde ausschließlich auf die Anforderung einer Hilfeleistung 
auf der Grundlage der Landeskonzepte bezieht. Die bisher praktizierten unterschiedlichen For-
men der Zusammenarbeit zwischen den oberen Aufsichtsbehörden (Bezirksregierungen) und 
einheitlichen Leitstellen haben sich grundsätzlich bewährt. 

 
zu Nummer 18. (§ 47) 
Die Vorschrift wird um die Datenübermittlung durch örtliche Energie- und Wasserversorger 
ergänzt. § 47 des Entwurfs enthält bisher eine Pflicht zur Datenübermittlung ausschließlich 
für Behörden und Einrichtungen. Allerdings werden nicht alle für den Brand- und Katastro-
phenschutz relevanten Infrastrukturen durch Behörden oder Einrichtungen sichergestellt 
werden. In einzelnen Bereichen werden die Aufgaben vielmehr durch private Unternehmen 
wahrgenommen. Sie sind von der bisherigen Regelung nicht erfasst. Durch den neu einge-
fügten Absatz 2 werden die bestehenden Regelungen daher um die in den Nummern 1 und 
2 abschließend benannten Informationspflichten für Unternehmen oder Einrichtungen der 
örtlichen Energie- und Wasserversorgung ergänzt. Die Auskunftspflicht beschränkt sich auf 
solche Angaben, die unmittelbar zur Gefahrenabwehr benötigt werden. Es soll so sicherge-
stellt werden, dass Feuerwehren und Katastrophenschutzbehörden Kenntnis über die  Ein-
richtungen in ihrem Zuständigkeitsbereich haben, die der Sicherstellung der Daseinsvorsor-
ge dienen und im Ereignisfall besonders zu schützen sind. Außerdem müssen die Gefahren-
abwehrbehörden zeitnah über Versorgungsausfälle informiert sein, um gegebenenfalls eige-
ne Maßnahmen ergreifen zu können, die zur Abwehr von durch den Ausfall der Versorgung 
entstehenden Gefahrenlagen notwendig werden.  
 
zu Nummer 19. (§ 53 Absatz 1) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 
 
zu Nummer 20. (§ 54 Absatz 3 Satz 1) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Der bisher verwandte Begriff wird auf-
grund von Rückmeldungen aus dem Bereich der Feuerwehren durch den gebräuchlicheren 
Begriff zur Kennzeichnung einer Befugnis zur Ausübung eines Ermessens ersetzt. 
 
zu Nummer 21. (§ 54 Absatz 6) 
Die Änderung bewirkt eine Klarstellung. 
 
zu Nummer 22. (§ 56) 
Die Vorschrift wird um eine Satzungsermächtigung zugunsten der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen ergänzt. Die Unfallkasse wird damit ermächtigt, Feuerwehrangehörigen, die im 
Zusammenhang mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz in der Feuerwehr Schäden erlitten haben, 
die von den gesetzlichen Erstattungsleistungen nicht erfasst und daher von der Unfallkasse 
bisher nicht übernommen wurden (z.B. wegen Vorschäden), eine finanzielle Unterstützungs-
leistung zu gewähren. Dadurch wird der bestehende Versicherungsschutz für ehrenamtliche 
Feuerwehrangehörige erweitert. Damit die Unfallkasse diese weitergehenden Unter-
stützungsleistungen gewähren kann, ist eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage erforder-
lich. Umfang und Voraussetzungen für Erstattungsleistungen sind von den Selbstverwal-
tungsgremien der Unfallkasse festzulegen. 
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zu Nummer 23. (§ 58 Absatz 3) 
Diese Übergangsvorschrift soll sicherstellen, dass vor Inkrafttreten des Gesetzes durch den 
Rat demokratisch legitimierte Mitglieder der Feuerwehrleitung ihre Amtszeit planmäßig zu 
Ende führen können und zugleich die Leitung der Wache im Sinne des § 11 Absatz 2 weite-
res Mitglied der Feuerwehrleitung werden kann. Die Übergangsvorschrift ist nur für die Fälle 
vorgesehen, in denen die Leitung der Wache nicht bereits Mitglied der Feuerwehrleitung ist. 
Sie soll keine Erweiterung der Feuerwehrleitung um eine dritte Stellvertreterin oder einen 
dritten Stellvertreter aus anderen Gründen ermöglichen. Sie kommt daher nur zur Anwen-
dung solange eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes berufene Feuerwehrleitung existiert. 
 
zu Artikel 2 Absatz 2 
Der Katastrophenschutz wird über § 1 Absatz 1 Nummer 3 dieses Gesetzentwurfes im Sinne 
von Großeinsatzlagen und Katastrophen definiert. Mit der Änderung erfolgen eine Anpas-
sung und eine Harmonisierung der Begrifflichkeit zwischen diesem Gesetzentwurf und dem 
Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen.  
In § 2 Absatz 1 Nummer 3 erfolgt eine redaktionelle Änderung, die wegen der nicht mehr zu-
treffenden Bezugnahme auf das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) 
notwendig wird. 
In § 2 Absatz 3 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den 
Krankentransport durch Unternehmer wird ein fehlerhafter Bezug bereinigt, der sich bei der 
letzten Änderung des Gesetzes durch das Einfügen eines zusätzlichen Absatzes 1 ergeben 
hat.  

“ 

 
 
Zu Beginn der ausschussübergreifenden Debatte sieht die Fraktion der SPD angesichts des 
von drei Fraktionen getragenen Änderungsantrages breite Zustimmung zu dem Gesetzent-
wurf vorliegen. Mit den Änderungen komme man wichtigen Begehren der Betroffenen entge-
gen und nehme zudem einige redaktionelle Änderungen vor. Zu Kernfragen wie beispiels-
weise der Betriebszugehörigkeit der Werksfeuerwehren, einer gemeinsamen Einsatzleitung 
oder auch der Ölspur- und Tierkadaverbeseitigung seien vermittelbare Positionen gefunden 
worden. Sodann spricht die Fraktion allen an dem Gesetzesvorhaben Beteiligten, insbeson-
dere auch der Fraktion der CDU, Dank für die Zusammenarbeit aus. 
 
Die Fraktion der CDU erinnert an einen von ihr mit Stand Oktober 2015 schon sehr früh in 
das Beratungsverfahren eingebrachten Änderungsantrag. Aus diesem seien Forderungen in 
den nun vorliegenden, gemeinsamen Änderungsantrag von SPD, CDU und GRÜNE einge-
flossen. Einige Punkte, beispielsweise zum Katastrophenschutz, hätten keine Mehrheit fin-
den können. Anderes, wie beispielsweise die Einführung der Kinderfeuerwehr, sei aber nun 
gelungen. Insofern werde die Fraktion ihren ursprünglich angedachten Änderungsantrag hier 
nicht zur Abstimmung stellen. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN führt aus, dass durch das breite Beteiligungsver-
fahren im Vorfeld bereits viele Sachfragen hätten konsensual gelöst werden können. Sie be-
grüßt insbesondere, dass nun das Ehrenamt in der Feuerwehr z.B. mit der Möglichkeit zur 
Einrichtung einer Kinderfeuerwehr oder auch der Mitwirkung in der Feuerwehr ohne aktive 
Mitgliedschaft gestärkt werde und wirbt für eine breite parlamentarische Zustimmung.  
 
Dem hält die Fraktion der PIRATEN entgegen, der Gesetzentwurf bleibe weit hinter den An-
forderungen zurück. Es fehle beispielsweise eine Vision zum Katastrophenschutz, Regelun-
gen zur kritischen Infrastruktur und zu Telekommunikationsnetzen. Der vorliegende Ände-
rungsantrag verbessere in wenigen Bereichen. Da im Zuge der Haushaltsberatungen keine 
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korrespondierenden Änderungsanträge vorgelegt würden, gehe die Fraktion z.B. bezüglich 
der Führungsrolle der Landesregierung bei landesweit koordinierter Hilfe von einer bloßen 
Absichtserklärung aus. Im Übrigen zeigt sich die Fraktion verwundert, dass sie trotz früher 
Signale an der Erarbeitung gemeinsamer Änderungen nicht beteiligt worden sei und kündigt 
an, den Gesetzentwurf abzulehnen. 
 
Die Fraktion der FDP zeigt sich im Grundsatz erfreut ob des Gesetzesvorhabens. Das jetzt 
gewählte Verfahren der kurzfristigen Einreichung umfangreicherer Änderungen durch die 
Fraktionen von SPD, CDU und GRÜNE irritiere angesichts der Absicht, das Gesetz auf eine 
breite parlamentarische Basis zu stellen. Auch die Fraktion der FDP hätte sich eine Anspra-
che bezüglich der Erarbeitung eines gemeinsamen Änderungsantrags gewünscht. Sie kün-
digt an, sich daher bei den anstehenden Abstimmungen zu enthalten. 
 
 
C Abstimmungen 
 
Der Ausschuss für Kommunalpolitik spricht sich mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der PIRATEN bei 
Enthaltung der Fraktion der FDP für die Annahme des Änderungsantrags sowie für die An-
nahme des Gesetzentwurfs in der geänderten Fassung aus. 
 
In Kenntnis des Votums des Ausschusses für Kommunalpolitik schließt der Innenausschuss 
seine Beratungen ab.  
 
Der gemeinsame Änderungsantrag der Fraktionen von SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu Drucksache 16/8293 wird vom Innenausschuss gegen die Stimmen der Frakti-
on der PIRATEN bei Enthaltung der Fraktion der FDP angenommen. 
 
Der so geänderte Gesetzentwurf Drucksache 16/8293 wird vom Innenausschuss gegen die 
Stimmen der Fraktion der PIRATEN bei Enthaltung der Fraktion der FDP angenommen. 
 
 
D Ergebnis 
 
Der Innenausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 
16/8293 - in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses anzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
Daniel Sieveke 
Vorsitzender 
 


